
Protokoll 
über die Sitzung der Ratsversammlung der Stadt Itzehoe 
am Donnerstag, 03.03.2005 im Ständesaal des Historischen Rathauses 
 
 
 
Anwesend: 
 
I. Bürgervorsteher Köhnke 

Vorsitzender, außer bei TOP 10-12 
 
 
II. Ratsmitglieder: 
 

Ratsherr Dirk Busch 
Erster Stadtrat Ralph Busch  Entschuldigt fehlte:  
Ratsherr Davidsen  Ratsherr Doege 
Ratsherr Dawiec  Ratsherr Patzer 
Ratsherr Doll  
Ratsherr Eisenmann  
Ratsherr Geest 
Ratsherr Dr. Godau-Schüttke 
Ratsherr Gründel 
Ratsherr Jauß 
Ratsherrin Frau Künzl-Jauß 
Ratsherr Langfeld 
Ratsherr Lohse 
Ratsherr Lübbert 
Ratsherr Lutz 
Ratsherr Michels 
Ratsherr Müller 
Ratsherrin Frau Reichhelm (Vorsitzende bei TOP 10-12) 
Ratsherrin Frau Rettke 
Ratsherr Rettke 
Ratsherr Rieder 
Ratsherr Rosenwanger  
Ratsherr Scheidler 
Ratsherr Schuchard 
Ratsherr Siegmund 
Ratsherr Stahmer 
Ratsherr Studt 
Ratsherrin Frau Witteck-Sachs 

 
III. Hauptamtlicher Bürgermeister: 

 
Herr Blaschke 

 
IV. Protokollführer: 
 
 Herr Weiß



V. Mitarbeiter/innen der Stadt/                                                                                                                     
Stadtwerke GmbH 
 
Herr Heideck  
Herr Olm 
Herr Springer 
Herr Ernst 
Herr Carstens (bis TOP 12) 
Herr Schmidt (bis TOP 12) 
Herr Mühle (bis TOP 9) 
Frau Krahe (bis TOP 9) 
Herr Simon 
Frau Wolz (bis TOP 12) 
Frau Mechler 
 
Herr Tenfelde 
 
 

VI. Beginn der Sitzung: 17.02 Uhr 
 
 

VII. Ende der Sitzung: 19.30 Uhr 
 
 
VIII. Unterbrechung der Sitzung: 18.27 – 18.42 Uhr 
   



Bürgervorsteher Köhnke eröffnete die Sitzung und begrüßte alle Anwesenden.  
 
Besonders begrüßte Bürgervorsteher Köhnke das ehemalige Ratsmitglied, Herrn Heinz 
Schönhoff. Herr Schönhoff hat sein Mandat mit Ablauf des 31.12.2004 niedergelegt. 
Bürgervorsteher Köhnke bedankte sich im Namen der Stadt Itzehoe für die langjährige en-
gagierte kommunalpolitische Tätigkeit. Dabei hob er insbesondere die Mitgliedschaften im 
Schul-, Sozial- und Finanzausschuss hervor. 
Der Bürgervorsteher wünschte Herrn Schönhoff für die Zukunft Glück, Zufriedenheit und Ge-
sundheit und überreichte einen Blumenstrauß und ein Buchpräsent. 
 
Sodann stellte der Bürgervorsteher die ordnungsgemäße Einberufung der Sitzung fest. 
 
Bürgervorsteher Köhnke stellte die Beschlussfähigkeit fest, da zu Beginn der Sitzung 29 
Ratsmitglieder anwesend waren. 
Er fragte dann nach Anregungen oder Wünschen zur Tagesordnung. 
Nunmehr wies Bürgermeister Blaschke auf eine vorliegende Anfrage hin, die er nur zum Teil 
in öffentlicher Sitzung beantworten wolle. Die Beantwortung des anderen Teils der Anfrage 
müsse in nichtöffentlicher Sitzung erfolgen, da es sich um eine Personalangelegenheit hand-
le. 
Bürgervorsteher Köhnke schlug vor, den TOP 2 aufzugliedern und zwar in  
TOP 2 a: Mitteilungen - öffentlicher Teil und  
TOP 2 b: Mitteilungen - nichtöffentlicher Teil. 
Darüber hinaus schlug er vor, den TOP 2 b am Ende der Sitzung zu behandeln. 
 
Über den unterbreiteten Vorschlag ließ Bürgervorsteher Köhnke abstimmen. 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig. 
 
Da es keine weiteren Anregungen oder Wünsche zur Tagesordnung gab, standen die fol-
genden Tagesordnungspunkte in der nachstehend genannten Reihenfolge zur Beratung an: 
 
1. Protokoll über die Sitzung der Ratsversammlung am 17.12.2004  
 
2. Mitteilungen 

a) öffentlicher Teil 
b) nichtöffentlicher Teil 
 

3. Einwohnerfragestunde 
 
4. Einführung und Verpflichtung eines neuen Ratsmitgliedes 

(Drucksache Nr. 1/2005) 
 

5. Nachwahl für verschiedene städtische Ausschüsse 
(Drucksache Nr. 2/2005) 
 

6. Nachwahl einer/eines stellv. Ausschussvorsitzenden für den Finanzausschuss und ei-
ner/eines stellv. Vorsitzenden für den Sozialausschuss 
(Drucksache Nr. 3/2005) 
 

7. Nachwahl einer Stellvertreterin/eines Stellvertreters für eine weitere Vertreterin der Ver-
bandsversammlung des Zweckverbandes Klinikum und Seniorenzentrum 
 – Zweckverband des Kreises Steinburg und der Stadt Itzehoe – 
(Drucksache Nr. 4/2005) 

 
 
 



8. Bestellung eines Mitgliedes für die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Itzehoe 
GmbH 
(Drucksache Nr. 5/2005) 
 

9. Vorstellung des Kinder- und Jugendtheaterspielplanes 2005/2006 des theater itzehoe 
hier:  Preisgestaltung des neuen Familien-Abonnements 
(Drucksache Nr. 6/2005) 
 

10. Bekanntgabe einer Eilentscheidung des Bürgermeisters 
hier: Zustimmung zur Leistung einer überplanmäßigen Ausgabe beim Gemeindean-

teil an der Sozialhilfe 2004  
(Drucksache Nr. 7/2005) 
 

11. Kenntnisgabe von über- und außerplanmäßigen Ausgaben im II. Halbjahr 2004 
(Drucksache Nr. 8/2005) 

 
12. Erlass der Satzung der Stadt Itzehoe über die Benutzung des Prinzeßhof-Parks 

(Drucksache Nr. 9/2005) 
 
13. Widmungen von Straßen und Wegen im Stadtgebiet 

hier: Kampstraße 
(Drucksache Nr. 10/2005) 

 
14. Erlass einer Nachtragssatzung IX zur Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt 

Itzehoe vom 25.10.1996 
(Drucksache Nr. 11/2005) 

 
15. Erlass einer Satzung zur Aufhebung der Satzung der Stadt Itzehoe über die Genehmi-

gungsbedürftigkeit von Grundstücksteilungen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Nr. 127 
(Drucksache Nr. 12/2005) 

 
16. Wohnraumversorgungskonzept für die Stadt Itzehoe 

hier: Abschließender Beschluss 
(Drucksache Nr. 13/2005) 

  
17. Erlass einer Veränderungssperrensatzung für den  Bereich zwischen Konsul-Rühmann-

Straße, Otto-Hahn-Straße, Hafenstraße sowie beiderseits der Carl-Zeiss-Straße  
(Drucksache Nr. 14/2005) 

 
Die Protokollierung erfolgt in der numerischen Reihenfolge. 



Zu Punkt 1 der Tagesordnung 
 
Protokoll über die Sitzung der Ratsversammlung am 17. Dezember 2004 
 
 
Bürgervorsteher Köhnke wies darauf hin, dass Ratsherr Rosenwanger auf der Seite 89 im 
zweiten Absatz versehentlich als stellv. Fraktionsvorsitzender des IBF bezeichnet wurde.  
 
Ratsherrin Frau Witteck-Sachs (IBF) bat zu Protokoll zu nehmen, dass sie diese Funktion 
wahrnimmt. 
 
 
 
 



Zu Punkt 2 der Tagesordnung 
 
Mitteilungen 
 
a) Öffentlicher Teil 
 
theater itzehoe 
 
Bürgermeister Blaschke wies auf eine Anfrage von Ratsherrin Frau Witteck-Sachs (IBF) hin, 
die insgesamt drei Fragen zum theater itzehoe gestellt hat. Die ersten zwei Fragen sollen im 
öffentlichen Teil dieses TOP’s beantwortet werden. 
Dabei handelt es sich um folgende Fragen: 
1. Wann wird der Arbeitskreis Theater seine Arbeit fortsetzen? 
2. Haben Gespräche mit dem Kreis Steinburg bezüglich der Kostenbeteiligung am Theater  
    stattgefunden? Sind Ergebnisse erzielt worden bzw. Absichtserklärungen erkennbar? 
  
Bürgermeister Blaschke antwortete wie folgt: 
 
zu 1) Die Arbeit wird fortgesetzt. Die nächste Sitzung findet am 21.04.2005 statt. 
zu 2) Wir haben bezüglich der Bestuhlung einen Antrag gestellt. Sobald der Kreis Stein-

burg die Haushaltsberatungen abgeschlossen hat, sollen die Gespräche geführt 
werden. 

 
Einstellen von Sitzungsunterlagen ins Internet 
 
Bürgermeister Blaschke machte darauf aufmerksam, dass nunmehr alle Einladungen, Ta-
gesordnungen und die öffentlichen Sitzungsvorlagen ins Internet gestellt werden. Dies gilt 
auch für die öffentlichen Teile der Protokolle. Zu klären war, zu welchem Zeitpunkt die Proto-
kolle ins Netz gestellt werden dürfen. Diesbezüglich wies Bürgermeister Blaschke darauf hin, 
dass das Protokoll nur dann eine Urkunde ist, wenn es vom Protokollführer und vom Vorsit-
zenden unterschrieben wurde. Die bisherige Praxis, bei der die Unterschrift des Vorsitzen-
den nachgeholt wurde, kann künftig nicht fortgesetzt werden. Auf die neue Vorgehensweise 
werden alle Beteiligten in einem besonderen Anschreiben hingewiesen. 
  
 
Erweiterungsbau Ganztagsschule Sude-West 
 
Bürgermeister Blaschke erklärte, dass er die ersten Aufträge für den Erweiterungsbau unter-
zeichnet hat. Man bewege sich im geplanten Kostenrahmen. Zwei kleine Gewerke müssen 
allerdings erneut ausgeschrieben werden. 
  
Haushaltssatzung für das Jahr 2005 
 
Auf Nachfrage hat das Innenministerium erklärt, dass die Haushaltssatzung ohne Wenn und 
Aber genehmigt werden wird. In den nächsten Tagen wird eine entsprechende schriftliche 
Genehmigung erwartet. 



Zu Punkt 3 der Tagesordnung 
 
Einwohnerfragestunde: 
 
Es meldete sich Herr Hermann Lange, wohnhaft Trotzenburger Str. 17 a in Itzehoe, zu Wort. 
Dieser stellte Fragen, die sich auf das geplante neue Pflegeheim am Langen Peter bezogen. 
Herr Lange wies auf seine in der Sitzung der Ratsversammlung am 17.12.2004 gestellte 
Frage hin. Damals habe Bürgermeister Blaschke erklärt, dass die Stadt keine Baugenehmi-
gung für das Altenheim erteilt habe. Mit Bezug auf die Sitzung des Sozialausschusses vom 
23.02.2005, in der die Tagesordnungspunkte 12 und 13 in nichtöffentlicher Sitzung beraten 
wurden, stellte Herr Lange erneut die Frage, ob dort ohne Öffentlichkeit über das Pflegeheim 
entschieden worden ist. 
Außerdem wolle er wissen, ob der B-Plan für das ehemalige Kasernengelände überhaupt ein 
Altenheim mit 120 Plätzen zulasse und wer der Bauherr sei. Herr Lange stellte hierzu die 
Frage, ob dies die Fa. Plate & Partner sei, die dann das Pflegeheim an die DRK Schwes-
ternschaft vermietet. In diesem Zusammenhang erinnerte er daran, dass im Jahr 2001 das 
Haus am Bornbusch vom Zweckverband Krankenhaus und Seniorenzentrum an die DRK-
Schwesternschaft übergeben wurde. Herr Lange vertrat die Auffassung, der Zweckverband 
sei mit dem Neubau für das Haus am Bornbusch von der DRK Schwesternschaft hinters 
Licht geführt worden. Es stellte die Frage, ob es jetzt der Fa. Plate & Partner genauso erge-
hen soll. 
  
Bürgermeister Blaschke erklärte, er könne nicht alle Fragen beantworten. Es sei bisher je-
doch kein Bauantrag gestellt worden, insofern habe er auch keine Baugenehmigung erteilt. 
In der angeführten Sitzung des Sozialausschusses sei keine Entscheidung getroffen worden.  
Er habe den Sozialausschuss über Dinge aus dem Bereich Haus am Bornbusch informiert, 
die in nichtöffentlicher Sitzung beim Zweckverband Klinikum beraten wurden. 
Bürgermeister Blaschke bat um Verständnis, dass er diese Informationen hier nicht öffentlich 
kundtun könne. 
 



Drucksache Nr. 1/2005 
 
Material für die Sitzung der Ratsversammlung am 03. März 2005 
 
Zu Punkt 4 der Tagesordnung 
 
Einführung und Verpflichtung eines neuen Ratsmitgliedes 
 
Erläuterungen 
 

Ratsherr Schönhoff (CDU) hat sein Mandat als Mitglied der Ratsversammlung mit Ablauf 
des 31.12.2004 niedergelegt. Die abgegebene Erklärung umfasst auch die Niederlegung 
sämtlicher Ausschusssitze und die Mitgliedschaft in der Gesellschafterversammlung der 
Stadtwerke GmbH. 
 
Gemäß § 44 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes (GKWG) rückt die nächste Bewer-
berin oder der nächste Bewerber auf der Liste derjenigen politischen Partei nach, für die 
Herr Schönhoff bei der Wahl aufgetreten ist. 
Herr Schönhoff ist für die CDU aufgetreten. 
 
Der nächste Bewerber auf der Liste der CDU war Herr Karsten Spankow. 
Herr Spankow hat zwischenzeitlich schriftlich dem Bürgervorsteher gegenüber erklärt, 
dass er auf seinen Sitz in der Ratsversammlung verzichtet.  
 
Als nächste Bewerberin rückt nunmehr 
 

Frau Monika Künzl-Jauß 
 
nach. 
 
Nachdem das in § 67 der Gemeinde- und Kreiswahlordnung (GKWO) beschriebene 
Nachrückverfahren durchgeführt wurde und Frau Künzl-Jauß erklärt hat, dass sie die 
Wahl annimmt, hat der Gemeindewahlleiter die neue Vertreterin festgestellt und dies in 
der Norddeutschen Rundschau amtlich bekannt gemacht. 
  
Frau Monika Künzl-Jauß ist als neues Ratsmitglied gem. § 33 Abs. 5 der Gemeindeord-
nung für Schleswig-Holstein von dem Bürgervorsteher durch Handschlag auf die gewis-
senhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten zu verpflichten und in ihre Tätigkeiten einzufüh-
ren. 
 

Protokollierung: 
 
Bürgervorsteher Köhnke verpflichtete die Ratsherrin, Frau Monika Künzl-Jauß, durch 
Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten und führte sie in ihre 
Tätigkeiten ein. 



Drucksache Nr. 2/2005 
 
Material für die Sitzung der Ratsversammlung am 03. März 2005 
 
Zu Punkt 5 der Tagesordnung 
 
Nachwahl für verschiedene städtische Ausschüsse 
 
A) Erläuterungen: 

 
Ratsherr Schönhoff (CDU) hat sein Mandat als Mitglied der Ratsversammlung niederge-
legt. Die abgegebene Erklärung umfasste auch den Verzicht auf sämtliche Ausschusssit-
ze. 
Die freigewordenen Ausschusssitze sind deshalb nachzubesetzen. 
 
Durch die Mandatsniederlegung von Herrn Schönhoff sind für die folgenden Ausschuss-
sitze Nachwahlen erforderlich: 
 
a) Stellv. Mitglied im Hauptausschuss 

 
b) Mitglied im Finanzausschuss 

 
c) Mitglied im Sozialausschuss 

 
d) 2. stellv. Mitglied im Rechnungsprüfungs-, Eingabe- und Beschwerdeausschuss 

 
Darüber hinaus hat das 1. stellv. Mitglied im Finanzausschuss, Herr Michael Klein-
schmidt (IBF), mit Schreiben vom 13. Dezember 2004 (Eingang am 17.12.2004) sein 
Mandat als stellv. Mitglied im Finanzausschuss niedergelegt. 
 
Wie zwischenzeitlich bekannt wurde, hat außerdem Herr Rene Quurk (CDU) der in der 
konstituierenden Sitzung der Ratsversammlung im April 2003 zum 1. stellv. Mitglied im 
Sozialausschuss gewählt wurde, seinen Wohnsitz nach Bolzenburg verlegt. Herr Quurk 
hat durch den Wegzug die Wählbarkeitsvoraussetzungen nach § 6 GKWG verloren und 
ist dadurch kraft Gesetzes aus dem Ausschuss ausgeschieden. 
 
Es sind somit folgende weitere Ausschusssitze freigeworden: 
 
e) 1. stellv. Mitglied im Finanzausschuss 
 
f) 1. stellv. Mitglied im Sozialausschuss 
 
 

Gemäß § 46 Abs. 9 GO werden die Nachfolger nach § 40 Abs. 3 GO (Meiststimmenver-
fahren) gewählt, wenn die Wahlstelle eines Mitglieds eines Ausschusses frei wird. Im 
Meiststimmenverfahren kommt es lediglich auf die Ja-Stimmen an. 
Jede Fraktion kann auch verlangen, dass alle Wahlstellen des Ausschusses neu besetzt 
werden. Dieses Verlangen kann jedoch nicht gestellt werden, wenn die Wahlstelle eines 
stellv. Mitglieds eines Ausschusses frei wird. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Ausschusssitze a) bis d) sowie f) nicht mit einem 
bürgerlichen Ausschussmitglied besetzt werden dürfen. Um das Verhältnis zwischen 
bürgerlichen Mitgliedern und Ratsmitglieder zu wahren und um eine rechtmäßige Vertre-
tung gewährleisten zu können, müssen die genannten Ausschusssitze mit einem Rats-
mitglied besetzt werden.  



B) Beschlussvorschlag: 
 

Von der CDU-Fraktion wurden folgende Personen für die Nachwahlen vorgeschlagen: 
 
zu a) stellv. Mitglied im Hauptausschuss Ratsherrin Frau Reichhelm 
 
zu b) Mitglied im Finanzausschuss         Ratsherrin Frau Künzl-Jauß 
 
zu c) Mitglied im Sozialaussschuss        Ratsherrin Frau Künzl-Jauß 
 
zu d) 2. stellv. Mitglied im RPA-Ausschuss Ratsherr Jauß 
 
Für die folgenden Nachwahlen schlug die IBF-Fraktion bzw. die CDU-Fraktion folgende  
Personen vor. 
 
zu e) 1. stellv. Mitglied im Finanzausschuss Dr. Heiner Kösters, Buschweg 3 
 
zu f) 1. stellv. Mitglied im Sozialausschuss Herr Michael Haase, Krämerstr. 17 
 
In Zusammenhang mit der unter f) aufgeführten Wahl wies Bürgervorsteher Köhnke  
darauf hin, dass der im letzten Absatz der Vorlage angebrachte Hinweis zum Buchstaben  
f ) zu streichen ist. Da das ausgeschiedene 1. stellv Mitglied im Sozialausschuss ein  
bürgerliches Ausschussmitglied war, kann dieser Sitz auch wieder mit einem bürger- 
lichen Ausschussmitglied besetzt werden. 
 

C) Beschluss: 
 
Einstimmig. 

 
Durch die Wahl wurde das bisherige 1. stellv. Ausschussmitglied Frau Künzl-Jauß zum 
ordentlichen Mitglied im Finanzausschuss gewählt. Dies hat zur Folge, dass diese 
Position neu besetzt werden kann. 
Die CDU-Fraktion schlug für diese Wahl zum 1. stellv. Mitglied im Finanzausschuss 
Herrn Volker Jörgensen, Ossietzkystr. 20 
vor. 
Auch hierüber ließ Bürgervorsteher Köhnke abstimmen. 
 
Abstimmungsergebnis:  
 
Einstimmig. 



Drucksache Nr. 3/2005 
 
Material für die Sitzung der Ratsversammlung am 03. März 2005 
 
Zu Punkt 6 der Tagesordnung 
 
Nachwahl einer/eines stellv. Ausschussvorsitzenden für den Finanzausschuss und 
einer/eines stellvertretenden Vorsitzenden für den Sozialausschuss 
 
A) Erläuterungen: 
 

 
Das mit Ablauf des 31.12.2004 ausgeschiedene Ratsmitglied Heinz Schönhoff (CDU) 
war sowohl im Finanzausschuss als auch im Sozialausschuss stellv. Ausschussvorsit-
zender. 
 
Die freigewordenen Positionen sind neu zu besetzen. 
 
Nach § 46 Abs. 4 GO wählt die Gemeindevertretung die Vorsitzenden und die stellvertre-
tenden Vorsitzenden der ständigen Ausschüsse. 
Zur bzw. zum Vorsitzenden bzw. stellvertretenden Vorsitzenden kann nur ein Mitglied 
des jeweiligen Ausschusses vorgeschlagen werden. 
Hinsichtlich der Nachwahl von Ausschussmitgliedern wird auf TOP 5 verwiesen. 
 
Nach dem sog. Zugriffsrecht steht gemäß § 46 Abs. 4 GO der CDU-Fraktion das Vor-
schlagsrecht für beide zu besetzenden Positionen zu. 
 
Die Wahl erfolgt entsprechend § 39 Abs. 1 GO mit Stimmenmehrheit. Bei der Berech-
nung der Stimmenmehrheit zählen nur die Ja- und Neinstimmen. 
 
 

B) Beschlussvorschlag: 
 
Von der CDU-Fraktion wurde für die Funktion als stellv. Vorsitzender im Finanzaus-
schuss 
 

Ratsherr Fred Uwe Lübbert 
 

und für die Funktion als stellv. Vorsitzende im Sozialausschuss  
 

Ratsherrin Frau Monika Künzl-Jauß 
 

vorgeschlagen. 
 
 

C) Beschluss: 
 
Einstimmig. 
 



Drucksache Nr. 4/2005 
 
Material für die Sitzung der Ratsversammlung am 03. März 2005 
 
Zu Punkt 7 der Tagesordnung 
 
Nachwahl einer Stellvertreterin/eines Stellvertreters für eine weitere Vertreterin der 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Klinikum und Seniorenzentrum Itzehoe – 
Zweckverband des Kreises Steinburg und der Stadt Itzehoe- 
 
 
A) Erläuterungen: 
 

Ratsherr Schönhoff (CDU) wurde in der konstituierenden Sitzung der Ratsversammlung 
im April 2003 als Stellvertreter der weiteren Vertreterin, Frau Helene Braun, in die Ver-
bandsversammlung des Zweckverbandes Krankenhauses und Seniorenzentrum gewählt. 
Ratsherr Schönhoff hat seine Tätigkeit als Ratsherr und die Arbeit in den Ausschüsse mit 
Ablauf des Jahres 2004 aufgegeben, so dass eine Nachwahl erforderlich wird. 
 
Darauf hingewiesen wird, dass der Zweckverband zwischenzeitlich den Namen „Klinikum 
und Seniorenzentrum“ führt. 
 
Die Zusammensetzung der Verbandsversammlung richtet sich nach § 5 der Verbandssat-
zung. 
Die Stadt Itzehoe entsendet neben dem Bürgermeister 4 weitere Vertreter/innen. 
Jede/r weitere Vertreter/in hat eine/n Stellvertreter/in. 
Die weiteren Vertreterinnen und Vertreter und ihre Stellvertreter werden von der Ratsver-
sammlung für die Dauer der Wahlzeit entsandt. 
 
Für die Wahl gilt grundsätzlich § 40 Abs. 3 GO (Meiststimmenverfahren). 
Jede Fraktion kann aber auch verlangen, dass alle Wahlstellen von weiteren Vertreterin-
nen und Vertreter im Verhältniswahlverfahren gemäß § 40 Abs. 4 GO neu besetzt wer-
den. 
 

B) Beschlussvorschlag: 
 
Von der CDU-Fraktion wurde als Stellvertreter von Frau Helene Braun 
 

Herr Volker Jörgensen, wohnhaft Ossietzkystr. 20 in Itzehoe 
 

vorgeschlagen. 
 
 

C) Beschluss: 
 
Einstimmig. 



Drucksache Nr. 5/2005 
 
Material für die Sitzung der Ratsversammlung am 03. März 2005 
 
Zu Punkt 8 der Tagesordnung 
 
Bestellung eines Mitgliedes für die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Itze-
hoe GmbH 
 
 
A) Erläuterungen: 
 

Die Ratsversammlung hat in ihrer Sitzung am 01.07.1999 die Mitglieder für die Gesell-
schafterversammlung der Stadtwerke Itzehoe bestellt. Dabei war es Wille der Ratsver-
sammlung, dass alle Ratsmitglieder als Vertreterinnen und Vertreter bestellt werden. 
 
Mit Ablauf des 31.12.2004 hat Herr Schönhoff (CDU) auf seinen Sitz in der Ratsversamm-
lung und u.a auch auf seinen Sitz in der Gesellschafterversammlung verzichtet. 
Aus diesem Grunde ist ein neues Mitglied zu bestellen. 
 
Rechtsgrundlage für die Bestellung ist § 28 Nr. 20 der Gemeindeordnung für Schleswig-
Holstein. 
 
 

B) Beschlussvorschlag: 
 

Die Ratsversammlung bestellt die in die Ratsversammlung nachgerückte Ratsherrin 
 

Frau Monika Künzl-Jauß 
 

als Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Itzehoe GmbH. 
 
 

C) Beschluss: 
 
Einstimmig. 



Drucksache Nr.: 6/2005 
 
Material für die Sitzung der Ratsversammlung am 03.03.2005 
 
Zu Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
Vorstellung des Kinder- und Jugendtheaterspielplanes 2005/2006 des theater itzehoe 
hier: Preisgestaltung des neuen Familien-Abonnements 
 
 
A) Erläuterungen 
 
Der Kinder- und Jugendtheaterspielplan 2005/2006 des theater itzehoe ist im Entwurf fertig 
gestellt und wird hiermit der Ratsversammlung zur Kenntnis gegeben. Die Preisgestaltung 
des neuen Familien-Abonnements bedarf jedoch eines Beschlusses der Ratsversammlung. 
 
Der Schul- und Kulturausschuss hat in seiner Sitzung am 02.02.2005 unter TOP 6 der Rats-
versammlung empfohlen die Preisgestaltung für das neue Familien-Abonnement zu be-
schließen. 
 
Zu den einzelnen Veranstaltungen und Preisen werden seitens der Theaterdirektion und der 
Theaterpädagogin bei Bedarf weitere Erläuterungen gegeben. 
 
 
 
Kinder- und Jugendtheaterspielplan 2005/2006 
 
 
Veranstaltungen des Familien-Abonnements: 
 
15.01.2006  15:00 Uhr   „Rumpelstilzchen“ 
       nach Gebrüder Grimm 
       Fliegendes Theater 
 
19.02.2006  15:00 Uhr   „Kalli kippt“ 
       Theaterwerkstatt Pilkentafel 
 
19.03.2006  15:00 Uhr   „Max und Moritz“ 
       nach Wilhelm Busch 
       Deutsche Tanzkompanie 
 
30:04.2006  15:00 Uhr   „Volle Kraft voraus“ 
       Filou Fox Figurentheater 
 
 
Abo-Preise (Preiskategorien) für jeweils 4 Veranstaltungen: 
 
1 Erwachsener/1 Kind (1/1)   30,40 € 
1 Erwachsener/2 Kinder (1/2)   41,60 € 
1 Erwachsener/3 Kinder (1/3)   52,80 € 
1 Erwachsener/4 Kinder (1/4)   64,00 € 
 
2 Erwachsene/1 Kind  (2/1)   49,60 € 
2 Erwachsene/2 Kinder (2/2)   60,80 € 
2 Erwachsene/3 Kinder (2/3)   72,00 € 
2 Erwachsene/4 Kinder (2/4)   83,20 € 



Anreiz zum Erwerb des Abonnements: („Einführungspreis“): 
 
Bei einem Kauf einer Abokarte erhält der Käufer auf die Personenanzahl der Abokarte je-
weils eine Ermäßigung von 25% für die Vorstellung „Ritter Rost feiert Weihnachten“ am 17. 
12. 2005. 
 
 
Eintrittspreise im freien Verkauf für alle Veranstaltungen: 
 
Kinder:    3,50 €  
Erwachsene:  6,00 €. 
(Der Abopreis ist um 20 % ermäßigt) 
 
 
weitere geplante Veranstaltungen: 
 
14. 09. 2005    Kinderkonzert 
 
15. 11. 2005    Wilder Panther Keks 
 
28. 11. 2005-  
30. 11. 2005    Jim Knopf 
 
06. 12. 2005    Sechs Zylinder 
 
17. 12. 2005    Ritter Rost 
 
21. 02. 2006 –  
23. 02. 2006    Biene Maja 
 
28. 02. 2006    Der Musterschüler 
 
06. 03. 2006 –  
07. 03. 2006    Nachtvögel 
 
13. 05. 2006 –  
20. 05. 2006    Jugendkulturwoche 
 
ferner 4 fremdsprachige Vorstellungen (2 x englisch; 2 x französisch)   
(Änderungen vorbehalten) 
 
 
B) Beschlussvorschlag: 
 
Die Ratsversammlung beschließt die Preise des neuen Familien-Abonnements ab der Spiel-
zeit 2005/2006 in der dargestellten Höhe. 
 
C) Aussprache: 

 
Der Vorsitzende des Schul- und Kulturausschusses, Ratsherr Stahmer (SPD), bedankte 
sich bei der Theaterpädagogin, Frau Anke Krahe, für die attraktive, familiengerechte und 
soziale Preisgestaltung und bat um Zustimmung zum unterbreiteten Beschlussvorschlag. 
 

D) Beschluss: 
 
Einstimmig



Drucksache Nr. 7/2005 
 
Material für die Sitzung der Ratsversammlung am 03. März 2005 
 
Punkt 10 der Tagesordnung 
 
Bekanntgabe einer Eilentscheidung des Bürgermeisters 
hier: Zustimmung zur Leistung einer überplanmäßigen Ausgabe beim Gemeindeanteil 
an der Sozialhilfe 2004 
 

A) Erläuterungen 
 
Nach § 82 der Gemeindeordnung dürfen über- und außerplanmäßige Ausgaben, soweit sie 
über die sog. „Unerheblichkeitswertgrenze“ (25.000,00 EUR) hinausgehen, grundsätzlich nur 
geleistet werden, sofern die Gemeindevertretung zugestimmt hat. 
 
In nachstehender Angelegenheit war die vorherige Einholung der Zustimmung der Ratsver-
sammlung zur Vermeidung von Zeitverlusten und unter Berücksichtigung von Zweckmäßig-
keitserwägungen nicht möglich, so dass der Bürgermeister, in diesem Falle der stellvertre-
tende Bürgermeister im Rahmen der wahrgenommenen Urlaubsvertretung, der Leistung ei-
ner überplanmäßigen Ausgabe im Wege einer Dringlichkeitsentscheidung nach § 65 Abs. 4 
der Gemeindeordnung am 30.12.2004 zugestimmt hat. 
 
Auf der Grundlage der vom Kreissozialamt mit Datum vom 23.12.2004 vorgelegten Abrech-
nung über die abrechnungsfähigen Sozialhilfe-/AsylbLG-/GSIG-Leistungen unter Berücksich-
tigung der von der Stadt Itzehoe verauslagten Beträge, der vorgenommenen Erstattungen 
sowie der vom Kreis Steinburg verauslagten Beträge betrug der auf die Stadt Itzehoe entfal-
lende Gemeindeanteil an den Sozialhilfekosten 2004 2.939.614,28 EUR. Der Haushaltsan-
satz 2004 belief sich jedoch auf lediglich 2.850.000,00 EUR. 
 
Die Leistung einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 89.614,28 EUR wurde erforder-
lich. Die gesetzlichen Voraussetzungen nach § 82 der Gemeindeordnung waren erfüllt. Die 
Ausgaben waren aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung und Regelung zur Kostenträger-
schaft der Sozialhilfekosten unabweisbar und eine Deckung der Mehrausgaben war gewähr-
leistet. Zur Deckung konnten Minderausgaben beim Gemeindeanteil Asylbewerber (HHSt. 
42000.6722) in Höhe von 7.975,19 EUR, Minderausgaben beim Gemeindeanteil Grundsi-
cherung (HHSt. 48500.6720) in Höhe von 31.566,61 EUR sowie Mehreinnahmen bei der 
Verwaltungskostenerstattung für die vorbereitende Aufgabenwahrnehmung SGB II (HHSt. 
40000.1620) in Höhe von 55.482,00 EUR herangezogen werden. 
 
Der Finanzausschuss ist in seiner Sitzung am 28.02.2005 von der vorstehenden Eilentschei-
dung des Bürgermeisters in Kenntnis gesetzt worden. 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen X   ja (bitte erläutern) X nein 

Mehrausgaben bei HHSt. 41000.6720 in Höhe von 89.614,28 EUR; Deckung durch 
Minderausgaben bei HHSt. 42000.6722 in Höhe von 7.975,19 EUR, durch Minderaus-
gaben bei HHSt. 48500.6720 in Höhe von 31.566,61 EUR sowie Mehreinnahmen bei 
HHSt. 40000.1620 in Höhe von 55.482,00 EUR; die vorstehenden Veränderungen sind 
in der Jahresrechnung 2004 berücksichtigt. 

 
 
 

 

  



B) Beschlussvorschlag: 
 

Die Ratsversammlung nimmt von der in den Erläuterungen dargestellten im Wege einer 
Dringlichkeitsentscheidung gem. § 65 Abs. 4 der Gemeindeordnung durch den stellver-
tretenden Bürgermeister am 30.12.2004 erteilten Zustimmung zur Leistung einer über-
planmäßigen Ausgabe in Höhe von 89.614,28 EUR zur Zahlung des auf die Stadt Itze-
hoe entfallenden Gemeindeanteils an den Sozialhilfekosten 2004 Kenntnis. 

 
C) Beschluss: 

 
Kenntnis genommen.. 



Drucksache Nr. 8/2005 
 
Material für die Sitzung der Ratsversammlung am 03. März 2005 
 
Punkt 11 der Tagesordnung 
 
Kenntnisgabe von über- und außerplanmäßigen Ausgaben im II. Halbjahr 2004 
 
 
A) Erläuterungen 
 Bericht über die vom Bürgermeister bzw. Dezernenten oder Kämmerer zuge-

stimmten über- und außerplanmäßigen Ausgaben im II. Halbjahr 2004 
 
Gemäß § 4 Abs. 1 der Haushaltssatzung der Stadt Itzehoe für das Haushaltsjahr 2004 
i.V. m. § 82 Abs. 1 Satz 4 – 6 der Gemeindeordnung kann der Bürgermeister der Leis-
tung über- und außerplanmäßiger Ausgaben bis zu einer Höhe von 25.000,00 EUR 
zustimmen. 
 
Diese Befugnis hat der Bürgermeister bis zu einer Höhe von 12.500,00 EUR im Rah-
men der seit 01.08.2003 geltenden Kompetenzregelungen auf den Dezernenten II bzw. 
den Leiter des Amtes für Finanzen für das Dezernat I bzw. deren Vertreter delegiert. 
 
Den städtischen Gremien ist halbjährlich über die im Rahmen der obigen Ermächtigung 
erteilten Zustimmungen zu berichten. 
 
Im II. Halbjahr 2004 war die Leistung über- und außerplanmäßiger Ausgaben unter Be-
rücksichtigung der obigen Ermächtigung auch in Anbetracht der Aufstellung lediglich 
eines Nachtragshaushaltes unabweisbar. In diesem Rahmen wurden über- und außer-
planmäßige Ausgaben in Höhe von 346.621,88 EUR bewilligt. Hiervon entfielen auf 
notwendige Jahresabschlussbuchungen im Zuge der Bereinigung interner Leistungsver-
rechnungen bereits 253.106,33 EUR. Darüber hinaus wurde im Wege einer Dringlich-
keitsentscheidung anstelle durch die Ratsversammlung durch den Bürgermeister eine 
außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 89.614,28 EUR bewilligt (Gemeindeanteil an 
der Sozialhilfe). Hierzu wird auch auf die näheren Ausführungen zu TOP 10 verwiesen. 
Insgesamt sind somit durch die Verwaltung über- und außerplanmäßige Ausgaben in 
Höhe von 436.236,16 EUR im II. Halbjahr 2004 bewilligt worden. Ein Großteil der bewil-
ligten über- und außerplanmäßigen Ausgaben wurde bereits durch den I. Nachtrags-
haushalt 2004 berücksichtigt. „Echte“ über- und außerplanmäßige Ausgaben in der Jah-
resrechnung 2004 werden in Höhe von 360.057,47 EUR, wovon bereits 253.106,33 
EUR auf die oben erwähnten Jahresabschlussbuchungen entfallen, ausgewiesen. 
 
Zur näheren Erläuterung der einzelnen bewilligten über- und außerplanmäßigen Aus-
gaben wird auf die in der anliegenden Aufstellung dargestellten Einzelpositionen ver-
wiesen. 
 
Der Finanzausschuss ist in seiner Sitzung am 28.02.2005 hierüber in Kenntnis gesetzt 
worden. 
 

 
Finanzielle Auswirkungen X   ja (bitte erläutern) X nein 

Berücksichtigung der geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie der 
ausgewiesenen Deckungen der Mehrausgaben zum Teil bereits im Rahmen des I. 
Nachtragshaushaltes 2004 bzw. Ausweisung als über- und außerplanmäßige Ausga-
ben in der Jahresrechnung 2004 (360.057,47 EUR). 

 
 



Auflistung der vom Bürgermeister bzw. Dezernenten oder Kämmerer zugestimmten 
über- und außerplanmäßigen Leistungen im II. Halbjahr 2004 

 
 Art der 

Ausgabe 
Betrag Begründung Zustimmung 

erteilt am, 
durch 

Deckung der 
Ausgabe 

21337.9400 
Baukosten  
Sanierung Hei-
zungsanlage HS 
Sude 

außerplan-
mäßig 

5.000,00 € Für die eingegangenen Schlussrechnun-
gen waren die vorhandenen Haushaltsmit-
tel wegen Massenmehrungen und unvor-
hersehbaren notwendigen Arbeiten nicht 
ausreichend. Hierfür wurde eine außer-
planmäßige Ausgabe erforderlich. 

01.07.2004 
DL II 

Minderausgaben 
bei HHSt. 
46022.9400; be-
reinigt durch I. NT 
04 

23205.9400 
Sanierung Hei-
zungsanlagen 
AVS 

außerplan-
mäßig 

8.900,00 € Durch unvorhersehbare technische Prob-
lemstellungen bei der Heizungssanierung 
überstiegen die aufgetretenen Kosten die 
vorgesehenen Haushaltsmittel, sodass 
eine außerplanmäßige Ausgabe erforder-
lich wurde. 

05.07.2004 
DL II 

Minderausgaben 
bei HHSt. 
46022.9400; berei-
nigt durch I. NT 04

21331.9351 
Hauptschule 
Sude 
Aufstellung von 
Mobilklassen 

außerplan-
mäßig 

188,47 € Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. 
Gemäß den gesetzlichen Verpflichtungen  
musste die Mobilklasse zur Vervollständi-
gung der Katasterunterlagen eingemessen 
werden. Es standen nicht ausreichend 
Mittel zur Verfügung, eine außerplanmä-
ßige Ausgabe wurde somit erforderlich. 

07.07.2004 
DL II 

Minderausgaben 
bei HHSt. 
21321.9351; berei-
nigt durch I. NT 04

22124.9500 
Oberflächenent-
wässerung 
Schulzentrum am 
Lehmwohld 

außerplan-
mäßig 

7.206,37 € Im Rahmen einer weiteren Untersuchung 
mittels Video-Befahrung wurde festge-
stellt, dass zusätzliche Schäden zu behe-
ben waren. Hierfür standen nicht genü-
gend Mittel zur Verfügung, sodass eine 
außerplanmäßige Ausgebe erforderlich 
wurde. 

07.07.2004 
DL II 

Minderausgaben 
bei HHSt. 
63050.9500; berei-
nigt durch I. NT 04

33110.7161 
Zuschuss 
Schleswig-
Holstein Musik-
festival 

außerplan-
mäßig 

3.000,00 € Dem Schleswig-Holstein Musikfestival 
wurden nach vorheriger Erörterung im 
Beirat Itzehoe des Schleswig-Holstein- 
Musikfestivals durch die Stadt Itzehoe ein 
Sponsoring in Höhe von 5.000,00 € für die 
in Itzehoe 2004 stattfindenden Konzerte 
zugesagt. An Sponsorengeldern waren 
3.000,00 € zusammengekommen. Um 
dieses auszahlen zu können ist eine au-
ßerplanmäßige Ausgabe erforderlich. Der 
Restbetrag in Höhe von 2.000,00 EUR 
wurde aus dem Theateretat entnommen. 

12.07.2004 
AL 20 

Mehreinnahmen 
bei HHSt. 
33110.1773 in 
gleicher Höhe; 
bereinigt durch I. 
NT 04 

56004.9350 
Errichtung einer 
Flutlichtanlage 

außerplan-
mäßig 

7.000,00 € Die Überlassung der Flutlichtanlage er-
folgte in Form einer Sachspende. Der 
Spender war nur bereit diese Kosten in 
Höhe von 25.000,00 im Jahr 2004 zu 
übernehmen. Um die Maßnahme durch-
führen zu können, wurde eine außerplan-
mäßige Ausgabe erforderlich. Die restli-
chen notwendigen Ausgaben wurden 
durch die Vereinnahmung weiterer Spon-
sorengelder finanziert. 

12.07.2004 
Bgm 

Minderausgaben 
bei HHSt. 
36501.9430 (vor-
läufig) endgültig 
durch entspre-
chende Sponso-
rengelder (HHSt. 
56004.3670) ; 
bereinigt im Rah-
men des I. NT 04 

63000.5300 
Miete für Fahr-
radstation 

überplan-
mäßig 

428,53 € Die fehlerhafte Abrechnung 2001 musste 
berichtigt werden. Der zu vereinnahmende 
Erstattungsbetrag musste reduziert wer-
den, eine überplanmäßige Ausgabe wurde 
somit erforderlich. 

27.07.2004 
DL II 

Minderausgaben 
bei HHSt. 
88100.5400; be-
reinigt durch I. NT 
04 

22121.9350 
Anschaffung von 
Schulmöbeln 
Realschule am 
Lehmwohld 

überplan-
mäßig 

6.500,00 € Für die Mobilklassen war kein ausreichen-
des Mobiliar vorhanden. Von der außer-
planmäßigen Ausgabe für die Beschaffung 
der Mobilklassen, war kein Geld für die 
Möbel verfügbar. Eine überplanmäßige 
Ausgabe wurde somit erforderlich. 
 
 

17.08.2004 
Bgm/AL 20 

Minderausgaben 
bei HHSt. 
63015.9600; be-
reinigt durch I. NT 
04 



 Art der 
Ausgabe 

Betrag Begründung Zustimmung 
erteilt am, 
durch 

Deckung der 
Ausgabe 

 
 

11000.5855 
Aufwendungen 
für eingefangene 
Tiere 

überplan-
mäßig 

5.000,00 € Die Stadt Itzehoe ist seit 2003 vertraglich 
verpflichtet, dem Tierschutzverein jährlich 
einen pauschalen Betrag zu erstatten. Im 
Jahre 2003 wurde versäumt, ein Betrag in 
Höhe von 5.000,00 EUR auf der Grundla-
ge von Einzelabrechnungen aus 2002 zu 
bezahlen, sodass es nachgeholt werden 
musste. Hierfür wurde eine überplanmäßi-
ge Ausgabe fällig. 

06.09.2004 
DL II 

Minderausgaben 
im Unterabschnitt 
05200; bereinigt 
durch I. NT 04 

22121.9359 
Beschaffung 
einer Telefonan-
lage Schulzent-
rum am Lehm-
wohld 

außerplan-
mäßig 

7.500,00 € Durch die technischen Probleme der Tele-
fonanlage war eine weitere Nutzung nicht 
mehr tragbar. Eine Neuanschaffung war 
dringend erforderlich. Hierfür standen 
keine Haushaltsmittel bereit, eine außer-
planmäßige Ausgabe wurde somit erfor-
derlich. 

16.09.2004 
AL 20 

Minderausgaben 
bei HHSt. 
06001.9352; be-
reinigt durch I. NT 
04 

29000.6390 
Schülerbeförde-
rung 

überplan-
mäßig 

25.000,00 € Für die Schülerbeförderungskosten lagen 
schon fällige Rechnungen vor, die jedoch 
aus Mitteln der Haushaltsstelle und des 
Deckungskreises nicht beglichen werden 
konnten. Eine überplanmäßige Ausgabe 
wurde erforderlich. 

13.10.2004 
Vertr. Bgm 

Mehreinnahmen 
bei den Schulkos-
tenbeiträgen 8Gr. 
1621); bereinigt 
durch I. NT 04 

45101.9350 
Beschaffung von 
Einrichtungs- und 
Ausstattungsge-
genständen 

außerplan-
mäßig 

2.178,48 € Für die Anschaffung eines Beamers für 
Präsentationen und Ausschussarbeit 
insbesondere im Rahmen des LOS-
Projektes, standen keine Ausgabemittel 
zur Verfügung. Eine außerplanmäßige 
Ausgabe wurde erforderlich. 

10.11.2004 
Bgm 

Mehreinnahmen 
bei HHSt. 
63001.3530 bzw. 
bei HHSt. 
45100.1700 bzw. 
Minderausgaben 
bei HHSt. 
45100.7181  

91000.8410 
Inanspruchnah-
me von Spen-
dengeldern 

außerplan-
mäßig 

468,00 € Mit Entscheidungsvorlage vom 16.07.04 
hat Bgm. der Auszahlung eines Zuschus-
ses von 624 € für Nutzung eines Raumes 
durch „Spätlese“ bei AWO zugestimmt. 
Bisher liegen Rechnungen für die ersten 3 
Quartale vor. Berücksichtigung im I. NT 
wurde durch 500 versäumt. 

12.11.2004 
AL 20 

Entnahme aus 
Sonderrücklage 
Legate 

46410.7110 
Rückzahlung 
Landeszuwei-
sung 

außerplan-
mäßig 

831,51 € Die Landeszuweisung zu den Bewirtschaf-
tungskosten des SPK für das Jahr 2003 
ergab nach Abrechnung eine Überzahlung 
zugunsten der Stadt Itzehoe. Da der Son-
derpädagogische Kindergarten zum 
31.07.2003 geschlossen wurde, war keine 
Verrechnungsmöglichkeit mehr für die 
vorzunehmende Rückerstattung des über-
zahlten Betrages gegeben. Eine außer-
planmäßige Ausgabe wurde erforderlich. 

01.12.2004 
Bgm 

Mehreinnahmen 
bei HHSt. 
46400.1720 

46410.7121 
Rückzahlung 
Kreiszuweisung 

außerplan-
mäßig 

623,63 € Die Kreiszuweisung zu den Bewirtschaf-
tungskosten des SPK für das Jahr 2003 
ergab nach Abrechnung eine Überzahlung 
zugunsten der Stadt Itzehoe. Da der Son-
derpädagogische Kindergarten zum 
31.07.2003 geschlossen wurde, war keine 
Verrechnungsmöglichkeit mehr für die 
vorzunehmende Rückerstattung des über-
zahlten Betrages gegeben. Eine außer-
planmäßige Ausgabe wurde erforderlich. 

01.12.2004 
Bgm 

Mehreinnahmen 
bei HHSt. 
46400.1720 

21310.5411 
Aufwendungen 
für Gas Kloster-
hof-Schule 

überplan-
mäßig 

1.100,00 € Im Deckungskreis 2131 waren nicht mehr 
genügend Mittel zur Verfügung. Um vor-
liegende und noch erwartete Rechnungen 
bezahlen zu können, wurde eine über-
planmäßige Ausgabe erforderlich. 

02.12.2004 
AL 20 

Minderausgaben 
bei HHSt. 
20000.7183 



 Art der 
Ausgabe 

Betrag Begründung Zustimmung 
erteilt am, 
durch 

Deckung der 
Ausgabe 

13000.5510 
Betriebsstoffe 

überplan-
mäßig 

2.000,00 € Durch die erhöhten Mineralölsteuern im 
lfd. Haushaltsjahr war der Deckungskreis 
der Feuerwehr erschöpft. Um laufende 
Rechnungen anweisen zu können, wurde 
eine überplanmäßige Ausgabe erforder-
lich. 

21.12.2004 
DL II 

Minderausgaben 
bei HHSt. 
73000.5412 

21337.9400 
Baukosten 
Sanierung Hei-
zungsanlage HS 
Sude 

überplan-
mäßig 

3.104,81 € Die durch unvorhergesehene technische 
Problemstellungen aufgetretenen Kosten 
überstiegen die vorgesehenen Haus-
haltsmittel, dies wurde erst mit Eingang 
der Schlussrechnungen erkennbar. Eine 
überplanmäßige Ausgabe wurde somit 
erforderlich. 

21.12.2004 
DL II 

Minderausgaben 
bei HHSt. 
27007.9400 

58000.6792 
58100.6792 
85500.6792 
Int. Leistungsver-
rechnung 

überplan-
mäßig 

253.106,33 € Die Ansätze der Internen Leistungsver-
rechnung wurden den entsprechenden 
Ausgaben angepasst. Dadurch wurden die 
überplanmäßigen Ausgaben erforderlich. 
Hierbei handelt es sich um notwendige 
Bereinigungen im Rahmen des Jahresab-
schlusses, so dass auch keine Zustim-
mung der RV erforderlich ist. 

21.12.2004 
Bgm 

Deckung durch 
Mehreinnahmen 
bei den HHSt. des 
Baubetriebshofes 
(innere Verrrech-
nungen) 

56004.9350 
Errichtung einer 
Flutlichtanlage 

überplan-
mäßig 

2.200,00 € Für diese Maßnahme lagen offene Rech-
nungen vor. Außerdem waren Spenden in 
entsprechender Höhe bereits eingegan-
gen. Eine überplanmäßige Ausgabe wur-
de somit erforderlich. 

21.12.2004 
AL 20 

Mehreinnahmen 
bei HHSt. 
56004.3670 

00000.6792 
Int. Leistungsver-
rechnung Baube-
triebshof 

überplan-
mäßig 

175,15 € Bei dieser Haushaltsstelle musste eine 
Umbuchung durchgeführt werden. Ausrei-
chende Mittel waren nicht vorhanden, eine 
überplanmäßige Ausgabe wurde somit 
erforderlich. 

28.12.2004 
Al 20 

Mehreinnahmen 
bei HHSt. 
32100.1311 

06000.6792 
Int. Leistungsver-
rechnung Baube-
triebshof 

überplan-
mäßig 

388,27 € Für diese Haushaltsstelle lag eine Rech-
nung vor, die aus den Mitteln der HHSt. 
nicht mehr beglichen werden konnte. Eine 
überplanmäßige Ausgabe wurde erforder-
lich. 

28.12.2004 
AL 20 

Mehreinnahmen 
bei HHSt. 
32100.1311 

41000.6720 
Gemeindeanteil 
an der Sozialhilfe 

überplan-
mäßig 

89.614,28 € Bei der Abrechnung der Sozialhilfekosten 
wurde festgestellt, dass der Haushaltsan-
satz nicht ausreichend war. Um die Ver-
buchung noch durchführen zu können, 
wurde eine überplanmäßige Ausgabe 
erforderlich. 

30.12.2004 
Vertr. Bgm 

Minderausgaben 
bei HHSt. 
42000.6722 und 
48500.6720, 
Mehreinnahmen 
bei HHSt. 
40000.1620 

49000.6796 
Int. Leistungsver-
rechnung Baube-
triebshof 

überplan-
mäßig 

61,63 € Eine Rechnung des Bauhofes konnte aus 
Haushaltsmitteln nicht mehr beglichen 
werden. Eine überplanmäßige Ausgabe 
wurde erforderlich. Hierbei handelt es sich 
ebenfalls um eine notwendige Bereinigung 
im Rahmen des Jahresabschlusses. 

04.01.2005 
AL 20 

Mehreinnahmen 
bei der Gruppie-
rung 169 (Innere 
Verrechnungen) 

91000.8051 
Zinsen für Kas-
senkredite von 
inl. Sparkassen 

überplan-
mäßig 

4.660,70 € Zum Jahresende waren größere Liquidi-
tätsengpässe zu überbrücken als zum 
Zeitpunkt der Nachtragsplanung erwartet. 
Die bereitgestellten Haushaltsmittel für 
Zinsen für in Anspruch genommene Kas-
senkredite war daher nicht auskömmlich.  

05.01.2005 
AL 20 

Minderausgaben 
im DK 910 (Zins-
ausgaben für In-
vestitionsdarlehen)

      
 
    Gesamtbetrag: 

 
436.236,16 € 

 
 

 
 
 
 



B) Beschlussvorschlag: 
 
Die Ratsversammlung nimmt von den im Rahmen des § 4 Abs. 1 der Haushaltssatzung so-
wie im Wege von Dringlichkeitsentscheidungen bewilligten über- und außerplanmäßigen 
Ausgaben im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im II. Halbjahr 2004 in Höhe von insge-
samt 436.236,16 EUR sowie der Deckung der Mehrausgaben Kenntnis 
 
C) Aussprache: 
 
Ratsherr Siegmund (CDU) bezog sich auf die außerplanmäßige Ausgabe bei der HHSt. 
45101.9350 für die Beschaffung eines Beamers. Er berichtete, der Stadtjugendpfleger habe 
auf Nachfrage erklärt, der Beamer würde aus den Fördermitteln des LOS-Projektes finanziert 
werden. Ratsherr Siegmund fragte, wieso dies eine außerplanmäßige Ausgabe gewesen sei. 
 
Bürgermeister Blaschke bestätigte die Aussage des Stadtjugendpflegers. Da die Fördermittel 
zum Zeitpunkt der Beschaffung jedoch noch nicht eingegangen waren, musste zunächst eine 
außerplanmäßige Ausgabe geleistet werden.  
 
D) Beschluss: 

 
Kenntnis genommen.  
 
 
 



Drucksache Nr.: 9/2005 
 
Material für die Sitzung der Ratsversammlung am 03.03.2005 
 
Zu Punkt 12 der Tagesordnung 
 
Erlass der Satzung der Stadt Itzehoe über die Benutzung des Prinzeßhof-Parks 
 
 
A) Erläuterungen: 
 
Der Hauptausschuss der Stadt Itzehoe hat in seiner Sitzung am 01.11.2004 beschlossen, die 
Verwaltung aufgrund eines vorgestellten Handlungskatalogs zu beauftragen, alle Maßnah-
men zu ergreifen, die es der Polizei ermöglichen, die Situation im öffentlichen Raum zu 
verbessern. 
Ein Bestandteil des Maßnahmenkatalogs ist der anliegende Satzungsentwurf für die Benut-
zung des Prinzeßhofparks, die der Bauausschuss in seiner Sitzung vom 01.02.2005 zur Be-
schlussempfehlung erhoben hat. 
 
B) Beschlussvorschlag: 
 
Die Ratsversammlung beschließt, die anliegende Satzung für die Benutzung des Prinzeßhof-
Parks zu erlassen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Satzung der Stadt Itzehoe über die Benutzung des Prinzesshof-Parks 
 
 
Aufgrund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 
28.02.2003 (Gesetz- und Verordnungsblatt Schleswig-Holstein 2003 S. 57) wird nach Be-
schlussfassung durch die Ratsversammlung der Stadt Itzehoe vom __.__.2005 folgende 
Satzung erlassen: 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Diese Satzung regelt die Benutzung des Prinzesshof-Parks in der Stadt Itzehoe. 
 

§ 2 
Benutzerinnen und Benutzer 

 
Die Benutzung des Prinzesshof-Parks ist allen Besuchern gestattet.  
 

§ 3 
Verbotene Handlungen 

 
Es ist verboten,  
 
1. im Prinzesshof-Park alkoholhaltige Getränke zu konsumieren oder zu diesem Zweck mit 

sich zu führen; hiervon ausgenommen ist der Bereich in unmittelbarer Nähe von Aus-
schankstellen, die - insbesondere aufgrund besonderer Veranstaltungen - zugelassen 
sind. 

2. sich im betrunkenen Zustand im Park aufzuhalten,  
3. Musikgeräte spielen zu lassen; hiervon ausgenommen ist das Abspielen von Musik im 

Rahmen besonderer Veranstaltungen. 
 

§ 4 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig nach § 134 Abs. 5 der Gemeindeordnung handelt, wer vorsätzlich oder 

fahrlässig 
 
 1. entgegen § 3 Nr. 1 alkoholhaltige Getränke konsumiert oder zu diesem Zweck mit  

    sich führt 
 2. entgegen § 3 Nr. 2 sich im betrunkenen Zustand im Park aufhält 
 3. entgegen § 3 Nr. 3 Musikgeräte spielen lässt. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 134 Abs. 6 der Gemeindeordnung mit einer Geld-

buße geahndet werden. 
 

§ 5 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
Itzehoe, den  
 
 
Stadt Itzehoe 
Der Bürgermeister 
Rüdiger Blaschke



C) Aussprache: 
 
Ratsherr Schuchard (GRÜNE) vertrat die Auffassung, der vorgelegte Satzungsentwurf 
würde keine Probleme lösen, sondern Probleme schaffen. Er kritisierte insbesondere, 
dass der räumliche Geltungsbereich nicht ausreichend bestimmt sei. Auch wies er darauf 
hin, dass die Formulierung „im betrunkenen Zustand“ in der Praxis zu Problemen führen 
könnte, da nicht zweifelsfrei bestimmbar sei, wann dieser Tatbestand erfüllt ist. 
Ratsherr Schuchard fordert die Mitglieder der Ratsversammlung auf, dem Satzungsent-
wurf nicht zuzustimmen.  

 
Ratsherrin Frau Witteck-Sachs (IBF) bezeichnete den vorliegenden Entwurf als ein Zei-
chen der Hilflosigkeit. Unklar bliebe dabei, welche Handhabe ein Ordnungshüter, der für 
die Einhaltung der Satzung sorgen soll, tatsächlich hat. Ratsherrin Frau Witteck-Sachs 
bat um Beantwortung der Frage, ob noch vorgesehen sei, das Mittel der Mediation ein-
zusetzen. 
 
Ratsherr Jauß unterbreitete den Vorschlag den Begriff „im betrunkenen Zustand“ durch 
„alkoholisiert“ zu ersetzen. 
 
Ratsherr Dawiec (GRÜNE) schloss sich dem Appell an, die Satzung nicht zu beschlie-
ßen. Er äußerte die Meinung, die Satzung sei „mit der heißen Nadel“ gestrickt. Außerdem 
stelle sie einen Ausdruck der Ohnmacht dar. Ratsherr Dawiec vertat die Auffassung, 
durch die Satzung werde lediglich ein Verdrängungsmechanismus ausgelöst. Die soge-
nannten Störer würden sich dann an anderen Orten aufhalten. 
 
Ratsherr Lübbert (CDU) erklärte, durch die Satzung sei das rechtlich Machbare umge-
setzt worden. Er wies darauf hin, dass eine nichtbeschlossene Satzung bedeute, dass 
die bekannten Missstände geduldet würden. 
 
Ratsherr Studt (IBF) warnte vor einer voreiligen Beschlussfassung in dem Wissen, dass 
immanente Probleme damit nicht gelöst werden können. 
 
Erster Stadtrat Busch (CDU) erinnerte an die massiven Beschwerden der Anwohner und 
machte deutlich, dass der Erlass einer Benutzungssatzung nur ein Mosaikstück aus ei-
nem Strauß von Maßnahmen ist, welchen die Verwaltung zur Lösung des Problems er-
arbeitet hat. Er sprach sich dafür aus, die Satzung zu beschließen, auch um den betrof-
fenen Anwohnern zu zeigen, dass man sich um deren Probleme kümmert. 
 
Ratsherr Dawic (GRÜNE) äußerte sein Unverständnis darüber, dass als erste Maßnah-
me aus einem Strauß von Maßnahmen eine repressive Maßnahme ergriffen werden soll. 
Er sprach sich dafür aus, zunächst präventiv, z. B. durch den Einsatz von Streetworkern, 
tätig zu werden. 
 
Der Aussage, man würde mit einer repressiven Maßnahme beginnen, widersprach Bür-
germeister Blaschke. Er berichtete davon, dass ein Handlungspaket mit insgesamt 11 
Maßnahmen erarbeitet und dem Hauptausschuss auch vorgestellt wurde. 7 Maßnahmen 
wurden bereits ergriffen bzw. umgesetzt. Der Erlass einer Benutzungssatzung sei der 8. 
Punkt aus einem Bündel von Maßnahmen. 
Bürgermeister Blaschke sprach sich dafür aus, die Formulierung „im betrunkenen Zu-
stand“ zu belassen, da es darum gehe, eine Handhabe gegen Leute zu haben, die im al-
koholisierten Zustand auffallen. Nur, wenn die Einrichtung Prinzesshof-Park durch den 
Erlass einer Benutzungssatzung geschützt wird, kann auch gehandelt werden.  
Ergänzend erläuterte Bürgermeister Blaschke, dass das Mittel der Mediation eingesetzt 
werden soll, wenn entsprechende Fördermittel bewilligt werden. Am Ende seines Wort-
beitrages wies Bürgermeister Blaschke darauf hin, dass vorgesehen ist, auf die zunächst 
beabsichtigte Einstellung einer Halbtagskraft für Überwachungstätigkeiten zu verzichten. 



Stattdessen sollen 3 Mitarbeiter aus dem Ordnungsamt, die ohnehin im Außendienst tätig 
sind, diese Überwachungstätigkeiten wahrnehmen. 
 
Ratsherr Müller (CDU) vertrat den Standpunkt, die vorliegende Satzung sei nicht der 
Weisheit letzter Schluss, aber das Beste, was machbar ist. Auch er sprach sich dafür 
aus, den Begriff „angetrunken“ durch das Wort „alkoholisiert“ zu ersetzen. 
 
Während sich Ratsherr Gründel (IBF) den Ausführungen von Bürgermeister Blaschke 
anschloss und auf die klare Beschlussempfehlung aus dem Hauptausschuss verwies, 
sprach sich Ratsherr Schuchard (GRÜNE) dafür aus, zunächst dass Ergebnis einer Me-
diation abzuwarten. 
 
Ratsherr Rettke (SPD) erklärte, dass seine Fraktion zunächst den Vorsatz hatte, dem 
Beschlussvorschlag zuzustimmen. Die Diskussion habe aber verunsichert. Das Kriterium 
für die Satzung müsse die Zweckmäßigkeit sein, die aus seiner Sicht nach wie vor frag-
lich sei. In der Diskussion seien viele Fragen aufgeworfen worden, so dass es zweck-
dienlich sei, nochmals über die Angelegenheit nachzudenken. Insbesondere sei die Posi-
tion der Polizei zu erfragen. Er empfahl, den Satzungsentwurf an den Fachausschuss zu-
rück zu verweisen und die Angelegenheit nach ausführlicher Stellungnahme durch die 
Polizei, an der man sich dann orientieren könnte, erneut vorzulegen. Bei den Überlegun-
gen solle auch darüber nachgedacht werden, was mit dem Park in Zukunft geschehen 
soll. 
 
Bürgermeister Blaschke machte nochmals deutlich, dass die Satzung juristisch geprüft 
wurde und sie als Handhabe gegen Störer geeignet ist. Ergänzend wies er darauf hin, 
dass beabsichtigt sei, Ende März in einer Sitzung des Umweltausschusses über die Vor-
stellungen zur Gestaltung des Prinzesshof-Parks zu beraten. 
 
Nach einer weiteren kontroversen Diskussion stellte Ratsherr Rosenwanger (IBF) den 
Antrag, die Beratung zu beschließen und die Beschlussfassung herbeizuführen. 
 
Sodann ließ die stellv. Bürgervorsteherin über den von der Verwaltung vorgelegten Be-
schlussvorschlag abstimmen. 
 
 

D) Beschluss: 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen: 18; Nein-Stimmen: 2; Enthaltungen: 9. 
 



 
 Drucksache Nr. 10 /2005 
 

Material für die Sitzung der Ratsversammlung am 03.03.2005 
 

Zu Punkt 13 der Tagesordnung: 
 

Widmungen von Straßen und Wegen im Stadtgebiet 
hier: Kampstraße 

 
 
 

A) Erläuterungen: 
 

Die Fläche der sog. "Kampstraße" als private Hofzufahrt zur damals bestehenden 
Tischlerei Dittmar wurde 1992 stadtseitig erworben. Durch die nunmehr erfolgte erst-
malige Herstellung einer Straße mit einem Wendehammer sollen Bebauungsmöglich-
keiten im Blockinneren ermöglicht werden. In der Begründung zum B-Plan Nr. 73 wird 
ausgeführt, dass die Kampstraße als reiner Wohnweg für Anlieger, also als Mischflä-
che mit Spielstraßencharakter (Wohnhof) geplant ist. 
 
Nach endgültiger Erstellung der neuen Straße ist diese nunmehr dem öffentlichen Ver-
kehr zu widmen. Bei Straßen, die jedem zum freien Gebrauch im Rahmen des Wid-
mungszwecks zur Verfügung stehen, handelt es sich um öffentliche Einrichtungen im 
Sinne von § 101 Abs. 4 der Gemeindeordnung (GO). Nach § 28 Nr. 17 GO kann die 
Gemeindevertretung die Entscheidung über die Errichtung, wesentliche Erweiterung 
und die Auflösung von öffentlichen Einrichtungen nicht übertragen. Die Beschlussfas-
sung über die Widmung von Gemeindestraßen bleibt somit der Ratsversammlung vor-
behalten. Die im Bebauungsplan, der durch die Ratsversammlung als Satzung be-
schlossen wurde, enthaltenen o. a. Aussagen sind nicht ausreichend als Grundlage für 
eine Widmungsverfügung. 
 

 
 Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 18.01.2005 –TOP 4 – eine entsprechende 

Beschlussempfehlung zur Widmung gefasst.  



 

 
B) Beschlussvorschlag: 
 
Die Ratsversammlung der Stadt Itzehoe beschließt, die Kampstraße (Flurstück 30/13 der 
Flur 14 der Gemarkung Itzehoe in Größe von 516 qm) gemäß § 3 Abs.1 Ziffer 3 a) des Stra-
ßen- und Wegegesetzes als öffentliche Straße (Ortsstraße) zu widmen.  
 
C) Beschluss: 
 
 
Einstimmig. 
 



 

Drucksache Nr. 11/2005 
 
Material für die Sitzung der Ratsversammlung am 03.03.2005 
 
Zu Punkt 14 der Tagesordnung: 
 
Erlass einer Nachtragssatzung IX zur Satzung über die Straßenreinigung in der 
Stadt Itzehoe vom 25.10.96 
 
 
 
 
A) Erläuterungen: 
 
 In der Anlage 1 der Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Itzehoe sind Straßen 

und Straßenabschnitte aufgeführt, in denen die Reinigungspflicht (Straßenreini-
gung/Winterdienst) den Eigentümern der angrenzenden Grundstücke gemäß § 2 Abs. 1 
Ziffer 7 der Straßenreinigungssatzung auferlegt ist. Die Eigentümer der Grundstücke an 
diesen Straßen haben neben dem Gehweg auch den Rinnstein sowie die halbe Fahr-
bahnbreite zu reinigen. 

 
 Aufgrund von neu hinzukommender Straßen ist die Anlage I wie folgt fortzuschreiben: 
 

Kampstraße 
 
Entsprechend den Aussagen des B-Planes Nr. 73 wurde die Kampstraße als verkehrs-
beruhigte Mischfläche ohne Abgrenzung eines Bürgersteiges hergestellt. Die angren-
zenden Grundstückseigentümer sind verpflichtet, eine fiktive Bürgersteigfläche von je-
weils 1,50 m zu reinigen. Bei einer Verkehrsflächenbreite von ca. 5 m bietet sich an, die 
Reinigung dieser Wohnstraße insgesamt den Anliegern aufzuerlegen. 
 
Straßen im Bereich des B-Planes Nr. 110 - Sieversbek - 
 
Das Verkehrskonzept und die Ausbauplanung sehen vor, das Baugebiet nach endgülti-
ger Herstellung der Straßen in Tempo 30-Zonen und verkehrsberuhigte Bereiche (Tem-
po 7-Zonen) aufzuteilen. Die sechs Verbindungswege innerhalb der beiden Ringe wer-
den als Tempo 7-Zonen ausgewiesen. Aufgrund des Wohnhofcharakters und der beeng-
ten Verkehrsflächen bietet sich an, die Reinigung in diesen Straßen auf die Anlieger zu 
übertragen. 
 
Der Westteil des "Maria Goeppert-Ring" von Haus-Nr. 29 bis Haus-Nr. 77 sowie der 
Westteil des "Dorothea Erxleben-Ring" (von Haus-Nr. 33 bis Haus-Nr. 53) sollen eben-
falls als Tempo 7-Zone ausgewiesen werden. Auch in diesen Bereichen wird die Reini-
gungspflicht entsprechend dem anliegenden Lageplan auf die Anlieger übertragen. 
Einzelne Teilabschnitte sind bereits endgültig hergestellt, so dass Regelungsbedarf be-
steht. 
  
Straßen im Bereich des B- Planes Nr. 99 – Elbeblick- , 1. Änderung 
 
Die Straßen "Bökenberg" und "Am Born" sind derzeit als Baustraßen hergestellt und er-
schließen ca. 25 städtische Baugrundstücke. Die Straßen werden nach endgültiger Her-
stellung als Tempo 7-Zonen ausgewiesen. Entsprechend der Regelung im Altgebiet soll-
te auch bei diesen Straßen die Reinigungspflicht auf die Anlieger übertragen werden. 
 
 
 



 

Straßen im Bereich der B-Pläne Nr. 124 und 131 
 
Das Verkehrskonzept und die Ausbauplanung sehen vor, dass die Straße "Öwert Holt" 
als Ringstraße mit Anbindung an die Oelixdorfer Straße als Tempo 30-Zone ausgewie-
sen wird. Diese Ringstraße wird über einen gesonderten Gehweg verfügen.  

   Die von dieser Ringstraße abgehenden Stichstraßen "Hoge Kant" (B-Plan Nr. 124) so-
wie "Süderhang" und "Am Faltergrund" (B-Plan Nr. 131) werden dagegen als niveauglei-
che Mischflächen hergestellt und als Tempo 7-Zone ausgewiesen. In diesen Straßen soll 
die Reinigungspflicht auf die Anlieger satzungsrechtlich übertragen werden.  

        
       Aaron-Rieder-Straße 
 
       Auch die Anlieger der Aaron-Rieder-Straße haben in diesem Zusammenhang bean-

tragt, die Reinigung ihrer Straße selbst vorzunehmen. 
 
 Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 18.01.2005 –TOP 3 -eine entsprechende 

Beschlussempfehlung unterbreitet. 
 
 
B) Beschlussvorschlag: 
 
 Die Ratsversammlung beschließt die folgende Satzung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Nachtragssatzung IX zur Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Itzehoe 
 
 Aufgrund der §§ 4 und 17 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der 

Fassung vom 01.04.96 (GVOBl. Schl.-H. S. 321), des § 45 des Straßen- und Wegege-
setzes des Landes Schleswig-Holstein (StrWG) in der Fassung vom 02.04.96 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 413) und der §§ 1 und 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes 
Schleswig-Holstein (KAG) in der Fassung vom 22.07.96 (GVOBl. Schl.-H. S. 565) wird 
nach Beschlussfassung durch die Ratsversammlung vom 03.03.2005 folgende Satzung 
erlassen: 

 
Artikel I 

 
 Die Satzung über die Straßenreinigung in der Fassung vom 25.10.96 wird wie folgt ge-

ändert: 
 
 In das Straßenverzeichnis der Anlage I zu § 2 Abs. 1 Ziffer 7 werden folgende Straßen 

bzw. Straßenabschnitte eingefügt:   
 

- Kampstraße - Dorothea Schlözer-Weg 
- Maria Goeppert-Ring (Hausnr. 29 bis 77) - Margarethe von Wrangell-Weg 
- Dorothea Erxleben-Ring (Hausnr. 33 bis 53) - Bökenberg 
- Maria von Linden-Weg - Am Born 
- Clara Immerwahr-Weg - Hoge Kant 
- Elsa Neumann-Weg - Süderhang 
- Marianne Plehn-Weg - Am Faltergrund 

                                                                                             - Aaron-Rieder-Straße 
  

Artikel II 
 
 Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
 
 

Itzehoe, 
Stadt Itzehoe 
Rüdiger Blaschke 
Bürgermeister 
 
 

 
C) Beschluss: 
 
   Einstimmig. 



 

Drucksache Nr. 12/2005  
 
Material für die Sitzung der Ratsversammlung am 03. März 2005 
 
Zu Punkt 15 der Tagesordnung 
 
Erlass einer Satzung zur Aufhebung der Satzung der Stadt Itzehoe über die Genehmi-
gungsbedürftigkeit von Grundstücksteilungen im Geltungsbereich des Bebauungs-
planes Nr. 127 
 
A) Erläuterungen: 
 

Am 20.07.2004 ist das Europarechtsanpassungsgesetz Bau (EAG Bau) in Kraft getre-
ten. Durch diese grundlegende Novellierung des Baugesetzbuches (BauGB) wurde 
die Genehmigungspflicht für die Teilung von Grundstücken vollständig abgeschafft. 
Gemäß § 244 Abs. 5 BauGB sind alle vor dem 20.07.2004 beschlossenen und be-
kannt gemachten Teilungsgenehmigungssatzungen nicht mehr anzuwenden. 
 
Aus Gründen der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit ist die Satzung der Stadt Itze-
hoe über die Genehmigungsbedürftigkeit von Grundstücksteilungen im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes Nr. 127 daher durch Satzungsbeschluss aufzuheben. 

 
Der Satzungstext ist in der Anlage abgedruckt. 

 
Der Bauausschuss hat sich in seiner Sitzung am 14.12.2004 mit der Angelegenheit 
befasst und dem nachstehenden Beschlussvorschlag zugestimmt. 

 
 
B) Beschlussvorschlag: 
 

Die Ratsversammlung beschließt die Satzung zur Aufhebung der Satzung über die 
Genehmigungsbedürftigkeit von Grundstücksteilungen im Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes Nr. 127 in der vorgelegten Fassung. 
 
 

C) Beschluss: 
 
Einstimmig. 



 

Drucksache Nr.  13 / 2004  
 
Material für die Sitzung der Ratsversammlung am 03. März 2005 
 
Zu Punkt   16 der Tagesordnung: 
 
Wohnraumversorgungskonzept für die Stadt Itzehoe 
hier:  Abschließender Beschluss 
 
 
A)  Erläuterungen: 
 
  

Im November 2003 wurde das Stadtbüro Hunger mit der Erarbeitung des Wohnraumver-
sorgungskonzeptes beauftragt. Das Konzept wurde mit Mitteln des Programmes „Sozia-
le Stadt“ gefördert, da in diesem Konzept das Programmgebiet Edendorf vertiefend un-
tersucht wurde. 
 
Begleitet wurde die Erarbeitung dieses Konzeptes auf der Basis des kooperativen Ver-
fahrens, durch einen für diesen Zweck gegründeten Arbeitskreis, der sich im Dezember 
2003 zum ersten Mal traf. Neben verschiedenen VertreterInnen der Verwaltung nahmen 
u.a. teil: VertreterInnen der IHK, Kreishandwerkerschaft, Haus und Grund, Kieler Mieter-
verein, Sparkasse Westholstein, Volksbank, Wobau-Verwaltung, Innenministerium Kiel, 
Itzehoer Versicherung, Klinikum Itzehoe, Agentur für Arbeit, …. 
 
In den vier Sitzungen des Arbeitskreises wurden die Themen Wirtschaft und Beschäfti-
gung, Einwohner- und Wohnbedarfsprognose, Haushaltsbefragung sowie Handlungs-
empfehlungen beraten. 
 
Für diese Untersuchungen wurden Konzepte, Erhebungen und Analysen der Stadtver-
waltung und des Kreises, der beteiligten Wohnungseigentümer, sowie der Kommunal- 
und Landesstatistik ausgewertet. Dazu zählen der Flächennutzungsplan, Daten der 
Stadt, der Schulentwicklungsplan, die Kita-Bedarfsplanung des Kreises Steinburg, kom-
munale Daten zur Einwohnerentwicklung und zur sozialen Wohnraumversorgung, städti-
sche Analysen zu den Strukturtypen,der Wohnbausubstanz, und zu den überplanten 
Wohnflächen, Daten der Landesstatistik zur Beschäftigungs- und Wohnbauentwicklung, 
Übersichten der Agentur für Arbeit zur lokalen Arbeitsmarktsituation sowie Zuarbeiten 
der Wohnungseigentümer zur Entwicklung ihrer Bestände. 
 
Um die Wohnwünsche, Kaufkraft und Mobilität der Bewohner, soziale und mentale As-
pekte der Nachfrageentwicklung sowie Ansprüche an Funktion, Struktur und Gestalt der 
Stadt als Lebensmittelpunkt zu erfassen, wurde eine repräsentative Haushaltsbefragung 
durchgeführt. 442 Haushalte wurden per Zufallsauswahl in fünf typischen und für unter-
schiedliche Zielgruppen jeweils repräsentativen Milieus befragt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Folgende Befragungsbereiche wurden ausgewählt: 
 
- Der gründerzeitlich geprägte Bereich um die Hindenburgstraße in der östlichen  In-

nenstadt (in der Auswertung: Innenstadt) 
- Das Geschosswohnungsbauquartier der 1950er Jahre in Tegelhörn um die Danziger 

Straße (in der Auswertung: Danziger Straße) 
- Das Geschosswohnungsquartier der 1960er Jahre um die Hermann-Hoffmeister-

Straße (in der Auswertung: Hermann-Hoffmeister-Straße) 
- Das Programmgebiet Soziale Stadt in Edendorf mit dem Albert-Schweitzer-Ring und 

der Heinrich-Weitz-Straße (in der Auswertung: Edendorf) und 
- Das Eigenheimgebiet im Stadtteil Wellenkamp um den Reesiekplatz (in der Auswer-

tung: Wellenkamp). 
 

Auf Initiative des projektbegleitenden Arbeitskreises wurde eine zusätzliche Befragung 
mit Personen durchgeführt, die in Itzehoe arbeiten aber hier nicht wohnen. An dieser Be-
fragung nahmen Beschäftigte des Klinikums Itzehoe,, der Itzehoer Versicherung und der 
Stadtverwaltung teil. Grundlage hierfür war die Einpendlerrate. Anhand der Befragung 
sollte u.a. ermittelt werden, wie Itzehoe als Wohnort von außen wahrgenommen wird, 
wie die Lebensqualität der Stadt eingeschätzt wird oder auch unter welchen Umständen 
Itzehoe als Wohnort in Frage käme. 
 
Zur besseren Einschätzung der statistischen Daten, Befragungsergebnisse und woh-
nungswirtschaftlichen Befunde wurden zusätzlich 16 qualitative Interviews mit Perso-
nalmanagern von Unternehmen (Gruner + Jahr, Sterling-Sihi, Itzehoer Versicherung, 
Klinikum Itzehoe), Vertretern von Verbänden (IHK, Handwerkskammer), Wohnungsei-
gentümer (GWG/GVI, Dr, Thormählen, Kleinwohnungsgesellschaft St. Pauli), sowie Mit-
arbeiterInnen des Innenministeriums Schleswig-Holstein, der Agentur für Arbeit Itzehoe 
und der Stadtverwaltung Itzehoe geführt. 
 
Um die Entwicklung der Bevölkerung Itzehoes für die nächsten 15 Jahre zu prognostizie-
ren und daraus den Wohnbedarf zu benennen wurden drei Entwicklungsszenarien er-
stellt. Basisjahr ist das Jahr 2002. 
 

Das Trendszenario geht davon aus, dass sich an den Rahmenbedingungen der Bevölke-
rungsentwicklung in Itzehoe in den nächsten zehn Jahren nichts Wesentliches ändern wird. 
Das bedeutet, dass sich die Einwohnerzahl Itzehoes sich von ca. 33.400 im Jahr 2002 auf 
etwa 30.500 im Jahr 2017 reduzieren wird. 
 
Sollte das Stabilisierungsszenario eintreten, verlangsamt sich der Einwohnerschwund von 
Itzehoe. So kann 2017 von einer konstanten Einwohnerzahl von 32.500 ausgegangen wer-
den.  Voraussetzung für dieses Szenario ist allerdings, ein dauerhaftes konstantes Beschäf-
tigungsangebot auf dem durchschnittlichen Niveau der letzten 10 Jahre. 
 
Das Schrumpfungsszenario basiert auf Annahmen, die aus drohenden negativen Entwick-
lungen, speziell im wirtschaftlichen Bereich, abgeleitet wurden, den Beschäftigungsreduzie-
rungen.  
Sollte dieses Szenario eintreten, kann sich die Einwohnerzahl bis 2017 um knapp 5000 Per-
sonen auf dann etwa 28.600 Personen vermindern. 
 
Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt gehen von allen Szenarien aus, wobei das Trend-
szenario als das von den Experten am Wahrscheinlichsten eintretende erwartet wird. Das 
Schrumpfungsszenario kann nicht als Grundlage für künftige Überlegungen herangezogen 
werden.  
 
 
 



 

Ziel der Stadt Itzehoe muss es sein, die Perspektiven des Stabilisierungsszenarios zu errei-
chen. Reine Baulandflächenausweisungen reichen nicht aus, um Menschen in Itzehoe zu 
halten oder zum Zuzug zu bewegen. Es besteht Handlungsbedarf, der über die rein stadt-
planerischen Instrumente hinausgeht. Neben arbeits- und familienpolitischen Maßnahmen 
geht es darum, das Image und die Attraktivität von Itzehoe zu erhöhen. 
 
Die finanziellen Auswirkungen der zukünftigen Maßnahmen lassen sich noch nicht beziffern, 
ebenso wenig die dann evtl. anfallende Eigenbeteiligung der Stadt Itzehoe. 
 
Aufgrund des vorliegenden Wohnraumversorgungskonzeptes wurde die Stadt Itzehoe in das 
Bundesprogramm „Stadtumbau West“ aufgenommen. Hierbei wird ein integriertes Stadt-
entwicklungskonzept erstellt werden, das u.a. noch weitergehende Maßnahmen benennen 
wird, wie es zu einem Wachstum der Bevölkerung in Itzehoe kommen kann.  
  
Das Wohnraumversorgungskonzept wurde in einer gemeinsamen Sitzung des Bau- und So-
zialausschusses am 19.10.2004 vorgestellt. Es wurde kein Beschluss gefasst, sondern das 
Konzept wurde  Beratung in die einzelnen Fraktionen gegeben.  
 
Am 19.10.2004 wurde das Wohnraumversorgungskonzept in einer gemeinsamen Sitzung 
des Bau- und Sozialausschuss vorgestellt. Das Konzept wurde anschließend in den Fraktio-
nen beraten. 
Der Bau- und Sozialausschuss haben sich mit dieser Angelegenheit in ihrer Sitzung am 
15.02.2005 befasst und unterbreiten folgenden Beschlussvorschlag: 
 
 
B) Beschlussvorschlag: 
 

 
Die Ratsversammlung beschließt das vorliegende Wohnraumversorgungskonzept zu-
künftig bei der Stadtentwicklungsplanung und in der Bauleitplanung (Flächennutzungs-
plan, Bauleitpläne) als Handlungsempfehlung zu berücksichtigen. 
 
Darüber hinaus soll die Verwaltung für die im Wohnraumversorgungskonzept gegebe-
nen Handlungsempfehlungen und Maßnahmenvorschläge (größtenteils Ziffer 6 des 
Konzeptes) Umsetzungsvorschläge erarbeiten und den entsprechenden Ausschüssen 
vorlegen. 

 
C)  Aussprache: 

 
Der stellv. Vorsitzende des Bauausschusses, Ratsherr Scheidler (SPD), erläuterte zu 
Beginn seiner Ausführungen die Umstände, die zum Erstellen des Wohnraumversor-
gungskonzeptes geführt haben. Diese Umstände sind der Sanierungsbedarf in bestimm-
ten Wohnquartieren und die sinkende Bevölkerungszahl. 
Auf beide Entwicklungen gibt das Konzept eine Antwort und zwar mit ganzheitlichem An-
satz. Es werden 3 Ziele genannt, die es zu erreichen gilt. Es handelt sich hierbei um die  
1. Verbesserung des Stadtmarketings von „Itzehoe als Wohnstandort“ 
2. nachfragegerechte Anpassung des Wohnungsangebotes 
3. Sicherung der sozialen Wohnraumversorgung. 
Ratsherr Scheidler führte weiter aus, dass empfohlen wurde, die Stärken von Itzehoe 
hervorzuheben. Hierzu zählt die kompakte Innenstadt, das ausgezeichnete Kultur-, Frei-
zeit- und Sportangebot sowie die naturräumliche Lage im Grünen zwischen Marsch und 
Geest. Auch wurde empfohlen, die Stör in das Konzept einzubeziehen. 
Als Schwäche wurde ermittelt, dass die Zahl der Einpendler höher ist als die Zahl der 
Auspendler. Die Entwicklung von Itzehoe als Wohnstandort muss also verstärkt werden. 
Als weitere Schwäche wurde das Alsen-Gelände aufgeführt. Ratsherr Scheidler sprach 
sich dafür aus, das Konzept der Bewerbung zur Landesgartenschau weiterzuentwickeln. 
Er vertrat den Standpunkt, die Eigentümer sollten das große Entgegenkommen, welches 



 

die Stadt in Zusammenhang mit Alsen-Ost gezeigt hat, honorieren und kooperativ am 
Konzept für die Zukunft mitarbeiten. 
Ratsherr Scheidler ging dann auf das Gebiet am Albert-Schweitzer-Ring ein. Hierzu ver-
trat er die Auffassung, alle Behörden sollten gemeinsam daran arbeiten, die Missstände 
zu beseitigen und für ordentliche Verhältnisse zu sorgen. 
Am Ende seiner Ausführungen wies Ratsherr Scheidler darauf hin, dass die Verwaltung 
derzeit noch prüft, inwieweit für die Umsetzung des Wohnraumversorgungskonzeptes 
und die Erarbeitung eines Stadtentwicklungskonzeptes noch externer Sachverstand er-
forderlich ist. Ratsherr Scheidler machte darauf aufmerksam, dass auch der Auftrag zur 
Erstellung des Wohnraumversorgungskonzeptes fremd vergeben wurde und man mit 
dieser Fremdvergabe gute Erfahrungen gemacht habe. 
Abschließend empfahl Ratsherr Scheidler die Region IZ in das Konzept einzubeziehen 
und bat sodann um Zustimmung zum Beschlussvorschlag. 
 
Ratsherr Lübbert (CDU) erläuterte die erstellten drei Entwicklungsszenarien und wies 
darauf hin, dass sich die Ausschüsse an dem Trendszenario orientiert haben. 
Dieses geht davon aus, dass die Arbeitslosenquote weiter steigen wird und auch weiter-
hin Einwohner abwandern, weil sie in Itzehoe keine Arbeit finden. Ratsherr Lübbert 
sprach sich dafür aus, dass diesem Trend entgegengesteuert werden muss. Er erklärte, 
dass das Wohnraumversorgungskonzept den Politikern „die Augen öffnet“, aber gleich-
zeitig auch Perspektiven und Möglichkeiten aufzeigt. Mit den nicht nur in diesem Kon-
zept, sondern auch im regionalen Entwicklungskonzept und im Einzelhandelsgutachten 
aufgezeigten konkreten Maßnahmen sollten sich die städtischen Ausschüsse beschäfti-
gen. Das Wohnraumversorgungskonzept dürfe nicht „in der Schublade verschwinden“. 
Ratsherr Lübbert erklärte, man müsse nicht nur, man wolle auch handeln. 
 
Unter Bezug auf TOP 4 der Sitzung des Bauausschusses vom 15.02.2005 plädierte 
Ratsherr Lübbert dafür, die von der Verwaltung beabsichtigte Fremdvergabe für das 
Erstellen eines Stadtentwicklungskonzeptes noch nicht zu beschließen. Die in der ge-
nannten Sitzung aufgeworfenen Fragen seien bisher noch nicht beantwortet. 
Ratsherr Lübbert äußerte die Sorge, mit einem Beschluss zum Wohnraumversorgungs-
konzept würde automatisch ein Beschluss zur Fremdvergabe eines Stadtentwicklungs-
konzeptes gefasst.  
 
Im Namen der CDU-Fraktion stellte Ratsherr Lübbert den Antrag, den vorliegenden Be-
schlussvorschlag wie folgt zu ergänzen: 
Eine Fremdvergabe für das Erstellen eines Stadtentwicklungskonzeptes wird zur 
Zeit abgelehnt. 
Stattdessen sollen die im Wohnraumversorgungskonzept aufgezeigten Maßnah-
men unter anderem unter Einbeziehung des regionalen Entwicklungskonzeptes 
und des Einzelhandelsgutachtens in den einzelnen Ausschüssen beraten und Um-
setzungsvorschläge erarbeitet werden. Eine abschließende Klärung zur Fremdver-
gabe der Arbeiten oder auch Teilarbeiten an einem Stadtentwicklungskonzept soll 
erst nach Klärung der aufgeworfenen Fragen (s.o. Bauausschuss vom 15.02.2005) 
erfolgen. 
 
Ratsherr Gründel (IBF) wies darauf hin, dass das Wohnraumversorgungskonzept aus 
dem Jahr 2002 stammt. Neuere Entwicklungen, wie z. B. die Schließung der Bundes-
wehrstandorte seien hier noch nicht berücksichtigt. Er habe sich das Gutachten ein Jahr 
früher gewünscht, dann hätten diese Daten bei der Diskussion um das Einzelhandelsgut-
achten berücksichtigt werden können. Im Übrigen bat Ratsherr Gründel um Veröffentli-
chung des Konzeptes. 
 
Bürgermeister Blaschke berichtete, dass die Verwaltung dabei sei, die im Bauausschuss 
am 15.02.2005 aufgeworfenen Fragen zu beantworten. Er gehe davon aus, dass es zu 
einer Fremdvergabe kommen werde. 



 

Abschließend sprach er die Empfehlung aus, die Ratsversammlung möge dem Be-
schlussvorschlag der Verwaltung einschl. der o.a. Ergänzung zustimmen. 
 
Ratsherr Dawiec (GRÜNE) gab zu bedenken, dass bei der Beratung über Perspektiven 
und konkrete Maßnahmen zu beachten sei, dass Nachhaltigkeit besser als tagespoliti-
sches Strohfeuer ist. Außerdem wies er darauf hin, dass er zu gegebener Zeit auch auf 
das Thema „Stadt im Grünen“ erinnern werde, welches in den letzen Jahren mit dem 
Hinweis auf die leeren Kassen vernachlässigt wurde. 
 
Ratsherr Lutz (SPD) erklärte, das Wohnraumversorgungskonzept habe die Augen geöff-
net, wie schlecht es um die Stadt Itzehoe bestellt ist. Wenn man nichts tun werde, wer-
den die Probleme sich verschlimmern. Er sprach sich dafür aus, das Handeln mit Bezug 
auf die Region IZ und mit dem Blick auf die Metropolregion Hamburg durchzuführen. 
 
Sodann ließ Bürgervorsteher Köhnke über den Beschlussvorschlag der Verwaltung, der 
um die o.a., von Ratsherrn Lübbert (CDU) vorgeschlagene Ergänzung erweitert wurde,  
abstimmen. 
 

D) Beschluss: 
 
Einstimmig.



 

Drucksache Nr.   14 /2005  
 
Material für die Sitzung der Ratsversammlung am 03. März 2005 
 
Zu Punkt   17 der Tagesordnung 
 
Erlass einer Veränderungssperrensatzung für den Bereich zwischen Konsul-
Rühmann-Straße, Otto-Hahn-Straße, Hafenstraße sowie beiderseits der Carl-Zeiss-
Straße 
 

A) Erläuterungen: 
 

Der Bauausschuss der Stadt Itzehoe hat in seiner Sitzung am 01.02.2005 die Aufstel-
lung eines Bebauungsplanes im Bereich der Klostermarsch beschlossen. Der künfti-
ge räumliche Geltungsbereich ist dem Lageplan zum Entwurf der Veränderungssper-
rensatzung zu entnehmen.  
 
Zur Sicherung der im künftigen Planbereich liegenden Grundstücke gegen tatsächli-
che Veränderungen die eine Planung beeinträchtigen oder unmöglich machen wür-
den, hat der Bauausschuss das Erfordernis einer Veränderungssperrensatzung ein-
vernehmlich festgestellt. 

 
Der Satzungstext und ein Lageplan ist in der Anlage abgedruckt. 

 
Der Bauausschuss wird sich in seiner Sitzung am 01.03.2005 nochmals mit der Ange-
legenheit befassen. Es steht zu erwarten, dass er inhaltlich dem nachstehenden Be-
schlussvorschlag zustimmen wird. 

 
 

B) Beschlussvorschlag: 
 

Die Ratsversammlung beschließt die Satzung über die Veränderungssperre für den 
Bereich zwischen Konsul-Rühmann-Straße, Otto-Hahn-Straße, Hafenstraße sowie 
beiderseits der Carl-Zeiss-Straße in der vorgelegten Fassung. 
 
 

 



 

Satzung der Stadt Itzehoe 
über die Veränderungssperre für den Bereich zwischen Konsul-Rühmann-Straße,  

Otto-Hahn-Straße, Hafenstraße sowie beiderseits der Carl-Zeiss-Straße 
 
 
Zur Sicherung der Bauleitplanung hat die Ratsversammlung der Stadt Itzehoe aufgrund der 
§§ 14 und 16 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung 
für das Land Schleswig-Holstein, jeweils in der derzeit gültigen Fassung, in ihrer Sitzung am 
      folgende Veränderungssperre als Satzung beschlossen. 
 
§ 1 Zu sichernde Planung 
 

Der Bauausschuss der Stadt Itzehoe hat in seiner Sitzung am 01.02.2005, für den in § 2 ge-
nannten räumlichen Geltungsbereich, die Aufstellung eines Bebauungsplanes beschlossen. 
Ziel der Planung ist die verbindliche Festsetzung eines Gewerbegebietes. Zur Sicherung der 
Planung wird die Veränderungssperre erlassen. 
 
§ 2 Räumlicher Geltungsbereich 
 

Die Veränderungssperre erstreckt sich auf die im Bereich zwischen Konsul-Rühmann-
Straße, Otto-Hahn-Straße, Hafenstraße sowie beiderseits der Carl-Zeiss-Straße gelegenen 
Grundstücke und Grundstücksteile. Der räumliche Geltungsbereich ist dem als Anlage beige-
fügten Lageplan zu entnehmen. 
 
§ 3 Rechtswirksamkeit der Veränderungssperre, Ausnahmen 
 

Im Geltungsbereich der Veränderungssperre dürfen 
 
1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht be-

seitigt werden; 
  
2. erhebliche oder wesentliche wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und bau-

lichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzei-
gepflichtig sind, 

 
nicht vorgenommen werden. 
 
Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann von der Veränderungs-
sperre eine Ausnahme zugelassen werden. Die Entscheidung darüber trifft die Baugenehmi-
gungsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde. 
 
§ 4 Inkrafttreten und Außerkrafttreten der Veränderungssperre 
 

Die Veränderungssperre tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt nach 
Ablauf von zwei Jahren, vom Tage der Bekanntmachung gerechnet, außer Kraft. Die Verän-
derungssperre tritt auf jeden Fall außer Kraft, sobald und soweit der Bebauungsplan für den 
in § 2 genannten Geltungsbereich rechtsverbindlich wird. 
 
Itzehoe,  
 
Stadt Itzehoe 
 
 
 
Rüdiger Blaschke 
Bürgermeister 



 

C) Aussprache: 
 
Bürgervorsteher Köhnke machte auf den vor der Sitzung verteilten Auszug aus dem Pro-
tokoll der Sitzung des Bauausschusses vom 01.03.2005 (Anlage 1 zu TOP 17) aufmerk-
sam. 
 
Der stellv. Vorsitzende des Bauausschusses, Ratsherr Scheidler (SPD), wies darauf hin, 
dass es für den Erlass einer Veränderungssperre erforderlich sei, die Ziele des B-Planes 
genauer festzulegen. Diese Konkretisierung sei durch den o.a. Bauausschussbeschluss, 
den er sodann verlas, erfolgt. 
 
Ratsherr Scheidler erläuterte, dass insbesondere die neuere Entwicklung auf dem Alsen-
gelände eine gesteuerte Entwicklung für das Gebiet Klostermarsch erforderlich mache. 
Er wies außerdem darauf hin, dass eine Veränderungssperre keinen absoluten Baustopp 
bedeute, da auch Ausnahmen möglich seien, falls ein Vorhaben der zu schützenden Pla-
nung nicht zuwiderläuft. 

  
 
D) Beschluss: 

 
Einstimmig. 
 
 
 
Anmerkung: 
Bei der Abstimmung waren Ratsherr Eisenmann (CDU) und Ratsherrin Frau Reichhelm 
(CDU) nicht im Sitzungsraum. 



 

A n l a g e  1  z u  T O P  1 7  
A u s z u g aus dem Protokoll des Bauausschusses vom 01.03.05 

 
TOP 3 Bebauungsplan Nr. 136 für den Bereich zwischen Konsul-Rühmann-Straße, 

Otto-Hahn-Straße, Hafenstraße sowie beiderseits der Carl-Zeiss-Straße 
 hier: Festlegung von Planungsinhalten 
 
Herr Heideck erläuterte die Notwendigkeit, diesen Punkt auf die Tagesordnung als TOP 3 zu 
setzen. 
 
Bekanntlich hat der Bauausschuss in seiner Sitzung am 01.02.05 - TOP 4 - für den Gel-
tungsbereich Klostermarsch die Aufstellung eines Bebauungsplanes und den Erlass einer 
Veränderungssperrensatzung beschlossen. Eine Beschlussempfehlung der Verwaltung lag 
hierzu nicht vor. Für die Fassung eines Aufstellungsbeschlusses und seiner Veröffentlichung 
ist nicht erforderlich, dass bereits konkrete Inhalte des Planes genannt werden. Für den Er-
lass einer Veränderungssperrensatzung (TOP 4 dieser Tagesordnung) müssen dagegen die 
Ziele des Bebauungsplanes konkretisiert sein. Der Bauausschuss muss somit Aussagen 
treffen, welche Inhalte der Bebauungsplan haben soll, um dann in einem zweiten Schritt den 
Erlass einer Veränderungssperre zu empfehlen. Es müssen Mindestinhalte festgelegt wer-
den, damit die Ratsversammlung am 03.03.05 eine rechtswirksame Veränderungssper-
rensatzung beschließen kann. Die Ziele, die in der Aussprache zum Protokoll vom 01.02.05 
genannt wurden, sind nicht konkret genug. 
 
Auch Bürgermeister Blaschke betonte, dass hier ein gemeinsames Vorgehen zwischen Ver-
waltung und Selbstverwaltung erforderlich ist. Die Bezeichnung "Gewerbegebiet" greift zu 
kurz, weil das Gebiet nach § 34 BauGB bereits als Gewerbegebiet anzusehen ist. Im übrigen 
wird die stattgefundene bauliche Entwicklung als positiv beurteilt. Bürgermeister Blaschke 
machte zur Konkretisierung der Planungsinhalte folgenden Beschlussvorschlag: 
 
"Ziel der Planung ist die Ausweisung eines Gewerbegebietes. Dabei soll das Nutzungsspekt-
rum für die künftige gewerbliche Entwicklung näher definiert und zugunsten einer gesamt-
städtischen Verträglichkeit hinsichtlich der Zulässigkeit von Einzelhandel eingegrenzt wer-
den. Über den derzeitigen Bestand hinaus soll weiterer Einzelhandel verhindert werden. Des 
weiteren soll aus stadtökologischen und stadtgestalterischen Gründen eine verbesserte 
Durchgrünung des Gebietes erzielt werden." 
 
Bürgermeister Blaschke wies abschließend darauf hin, dass durch den Erlass einer Verände-
rungssperre als enteignungsgleichen Eingriff auf Zeit bauliche Maßnahmen zunächst blo-
ckiert sind. Dies gilt auch für die Anfragen wegen Gewerbeansiedlungen auf den verbleiben-
den städtischen Flächen. Aufgrund der Altlastenproblematik kann sich die Aufstellung des 
Bebauungsplanes zeitlich hinziehen. 
 
Die Mehrheit im Ausschuss vertrat dennoch die Auffassung, dass die eingetretene Entwick-
lung zu einem Einzelhandelsstandort nicht den Vorgaben des beschlossenen Einzelhandels-
entwicklungskonzeptes entspricht und politisch nicht gewollt sei. 
 
Über den von Bürgermeister Blaschke vorgetragenen Beschlussvorschlag zur Festlegung 
der Planungsinhalte des B-Planes Nr. 136 für den Bereich zwischen Konsul-Rühmann-
Straße, Otto-Hahn-Straße, Hafenstraße sowie beiderseits der Carl-Zeiss-Straße wurde wie 
folgt beschlossen: 
 
7 dafür, 1 Enthaltung 
 
Ratsherr Lutz bat darum, einen Auszug des Protokolls zu diesem Tagesordnungspunkt den 
Ratsmitgliedern noch bis zur Ratsversammlung am 03.03.05 zuzuleiten. 
 

Beglaubigt: gez. Sönke Vock



 

 
Der Bürgervorsteher bedankte sich bei den Mitgliedern der Ratsversammlung und schloss 
die Sitzung. 
 
 
 
 
gez.        gez. 
Heinz Köhnke       Wolfgang Weiß 
Bürgervorsteher  Protokollführer 
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